
HAUSTARIFVERTRAG

zwischen der

eurobahn GmbH & Co. KG
(im Folgenden „Arbeitgeber")

und der

Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft
(im Folgenden „EVG")

in der Fassung vom 12.Dezember 2024

Haustarifvertrag eurobahn ./. EVG Seite 1 von 46



Inhaltsverzeichnis

§ 1 Geltungsbereich............................................................................................................. 4

Abschnitt l............................................................................................................................ 5

Allgemeine Bestimmungen................................................................................................. 5

§ 2 Arbeitsvertrag ................................................................................................................5

§ 3 Probezeit und Befristung............................................................................................... 5

§ 4 Ärztliche Untersuchungen............................................................................................. 5

§ 5 Allgemeine Pflichten...................................................................................................... 5

§ 6 Versetzungsvorbehalt und Arbeitnehmerüberlassung ...............................................6

§ 7 Vertraulichkeitsverpflichtung....................................................................................... 7

§ 8 Betriebs- und Branchenzugehörigkeit.......................................................................... 8

§ 9 Firmenkleidung, Schutzkleidung ..................................................................................8

§ 10 Abtretungen.................................................................................................................. 9

Abschnitt II........................................................................................................................... 9

Arbeitszeit...........................................................................................................................9

§11 Regelmäßige Arbeitszeit(Referenzarbeitszeit), Vollzeitkorridor und Wahlrecht......9

§ 11 a Anspruch aufArbeitszeitverkürzung bei Nichtvollzeitbeschäftigung [gültig ab
01.01.2026].............................................................................................................. 11

§ 11b Anspruch auf zusätzlichen Erholungsurlaub [gültig ab 01.01.2026]................... 11

§ 11c Umsetzung des Wahlrechts...................................................................................11

§ 12 Arbeitszeitkonto......................................................................................................... 12

§ 13 Pausen und Ruhenszeiträume.................................................................................. 12

§ UArbeits- und Schichtplanung ....................................................................................13

§ 14a Ruhetagsgestaltung und Persönliche Planungssicherheit................................... 14

Mindestnormen zur Ruhetagsgestaltung......................................................................... 14

Persönliche Planungssicherheit.......................................................................................15

§ 15 Überzeit....................................................................................................................... 18

§ 16 Rufbereitschaft........................................................................................................... 18

§ 17Arbeitsbefreiung ........................................................................................................18

§ 18 Freistellung für Gewerkschaftsvertreter................................................................... 20

§19 Erholungsurlaub........................................................................................................ 20

§ 20 Zusatzurlaub............................................................................................................... 22

Abschnitt III........................................................................................................................ 22

Entgelt................................................................................................................................ 22

§ 21 Eingruppierung ..........................................................................................................22

§ 22 Monatstabellenentgelt............................................................................................... 23

Haustarifvertrag eurobahn ./. EVG Seite 2 von 46



§ 23 Jahressonderzahlung................................................................................................ 23

§23aTariflichesZusatzgeld(EVG-ZUG) [gültig ab 01.01.2026]...................................... 24

§ 24 Wegekosten................................................................................................................ 26

§ 25 Zulagen und Zuschläge ............................................................................................. 26

§ 26 Sterbegeld und Unterstützungen.............................................................................. 28

§ 27 Entgeltumwandlung................................................................................................... 29

§ 27a Betriebliche Altersvorsorge.................................................................................... 29

Abschnitt IV........................................................................................................................ 29

Entgeltfortzahlung und Krankenbezüge........................................................................... 29

§ 28 Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall........................................................................ 29

§ 29 Verlust der persönlichen Eignung......................................................................... 31

§ 30 Absicherung nach traumatischen Ereignissen.................................................... 31

Abschnitt V......................................................................................................................... 34

Schlussbestimmungen...................................................................................................... 34

§ 31 Beendigung des Arbeitsverhältnisses .................................................................. 34

§ 32 Wechsel des Leistungserbingers .......................................................................... 35

§33 Zeugnis.................................................................................................................... 35

§34 (freibleibend)........................................................................................................... 36

§35 Ausschlussfrist...................................................................................................... 36

§ 36 Laufzeit und Kündigung......................................................................................... 36

Haustarifvertrag eurobahn ./. EVG Seite 3 von 46



Zwischen der

eurobahn GmbH & Co. KG
(im Folgenden „Arbeitgeber")

und der

Eisenbahn und Verkehrsgewerkschaft
(im Folgenden „EVG")

wird der folgende Haustarifvertrag abgeschlossen.

Soweit in diesem Tarifvertrag die Bezeichnung Arbeitnehmer verwendet wird, sind hiervon
sowohl weibliche wie auch männliche Arbeitnehmer erfasst. Die ausschließliche Verwendung
einer Geschlechtsform soll keinerlei Diskriminierung gegenüber dem anderen Geschlecht
darstellen, sondern ausschließlich die Verständlichkeit der Inhalte fördern.

§ 1 Geltungsbereich

1. Dieser Tarifvertrag gilt

a) räumlich für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland,

b) betrieblich/fachlich für alle Standorte des Arbeitgebers,

c) persönlich für alle Arbeitnehmer des Arbeitgebers, die eine Tätigkeit nach dem als
Anlage 2 beigefügten Entgeltgruppenverzeichnis ausführen.

2. Dieser Tarifvertrag gilt nicht für

a) leitende Angestellte im Sinne von § 5 Abs. 3 BetrVG,

b) Arbeitnehmer, die durch Einzelarbeitsvertrag aus dem Geltungsbereich des Tarifver-
träges herausgenommen sind und deren durchschnittliche monatliche Bezüge das
jeweils höchste in der Entgelttabelle ausgewiesene Tarifentgelt um mindestens 10 %
übersteigen,

c) Auszubildende,

d) Schüler,

e) Trainees, Volontäre und

f) Praktikanten.
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Abschnitt l
Allgemeine Bestimmungen

§ 2 Arbeitsvertrag

1. Der Arbeitsvertrag ist schriftlich abzuschließen. Dem Arbeitnehmer ist spätestens mit
der erstmaligen Aufnahme der Arbeit eine Ausfertigung auszuhändigen.

2. Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. Das gilt auch
für die Änderung des Schriftformerfordernisses.

§ 3 Probezeit und Befristung

1. Für Arbeitnehmer in den Entgeltgruppen 1 bis 2, die in der Verwaltung und in der
Werkstatt tätig sind, gelten die ersten drei Monate des Arbeitsverhältnisses als Probe-
zeit, für alle übrigen Arbeitnehmer gelten die ersten sechs Monate als Probezeit.

2. Wird der Arbeitnehmer im unmittelbaren Anschluss an ein beim Arbeitgeber erfolgreich
abgeschlossenes Ausbildungsverhältnis eingestellt, wird auf eine Probezeit verzichtet.

§ 4 Ärztliche Untersuchungen

1. Der Arbeitnehmer hat auf Verlangen des Arbeitgebers vor seiner Einstellung seine
Tauglichkeit und seine Eignung, den Anforderungen des Arbeitsplatzes aus gesund-
heitlichen Gründen auf Dauer gerecht zu werden, durch das Zeugnis eines vom Arbeit-
geber bestimmten Arztes nachzuweisen.

2. Der Arbeitgeber kann während des Arbeitsverhältnisses bei gegebener Veranlassung
ärztlich feststellen lassen, ob der Arbeitnehmer immer noch tauglich und geeignet ist.
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, den Arzt von seiner Schweigepflicht zu entbinden, so-
weit nach dem Untersuchungsergebnis Auswirkungen auf die Erfüllung seiner arbeits-
verträglich vorausgesetzten Einsatzfähigkeit bestehen.

3. Die Kosten der Untersuchungen trägt der Arbeitgeber.

§ 5 Allgemeine Pflichten

1. Der Arbeitnehmer hat die ihm übertragenen Arbeiten gewissenhaft und ordnungsge-
maß auszuführen. Während der Arbeitszeit einschließlich der Pausen oder während
einer Rufbereitschaft ist der Konsum von alkoholischen Getränken oder anderen be-
rauschenden Mitteln untersagt. Der Arbeitnehmer darf während der Arbeitszeit nicht
alkoholisiert sein (Null-Promille-Grenze), auch nicht durch Restalkohol, oder anderwei-
tig unter Einfluss berauschender Mittel stehen.

2. Ohne vorherige Zustimmung des Arbeitgebers ist der Arbeitnehmer nicht berechtigt,
von Institutionen oder Personen, zu denen der Arbeitgeber Geschäftsbeziehungen un-
terhält oder in sonstiger Weise für ihn erkennbar in Verbindung steht, Vergütungen,
Geschenke oder sonstige Vorteile anzunehmen. Hiervon ausgenommen sind übliche
Gelegenheits- und Werbegeschenke, soweit sie nicht den Wert des Bagatellrahmens in
Höhe von Euro 10,00 überschreiten. Die Annahme von derartigen Vorteilen ist dem
Vorgesetzten anzuzeigen.
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3. Nebentätigkeiten dürfen nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Arbeitgebers
ausgeübt werden. Der Arbeitgeber kann die Zustimmung nur verweigern, wenn durch
die Nebentätigkeit die verträglich geschuldeten Leistungen oder sonstige Interessen
des Arbeitgebers in nicht nur unerheblichem Umfang beeinträchtigt werden können.

Protokollnotiz:
Sonstige Interessen sind bspw. die Verhinderung von Konkurrenz-/Wettbewerbstätig-
keit durch den Arbeitnehmer, die Geheimhaltung von Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nissen, die Sicherstellung des Ansehens des Unternehmens in der Öffentlichkeit oder
andere mindestens gleichwertige Interessen.

4. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, sich so zu verhalten, dass das Ansehen des Arbeit-
gebers im Gesamten oder einzelner Arbeitnehmer sowohl innerhalb des Unterneh-
mens als auch gegenüber Externen nicht geschädigt wird.

5. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, Geräte und sonstiges Eigentum des Arbeitgebers
entsprechend den ihm gegebenen Weisungen zu bedienen und dabei pfleglich zu be-
handeln.

6. Der Arbeitnehmer ist weder berechtigt, für außerbetriebliche Zwecke Auszüge, Ab-
Schriften oder Kopien von Verzeichnissen oder sonstigen Dokumenten des Arbeitge-
bers anzufertigen, noch ihm zur Erfüllung seiner Arbeitsleistung überlassene Geräte zu
privaten Zwecken zu nutzen. Die vorgenannten Bestimmungen sind sinngemäß auch
auf elektronische Daten und Datenträger anzuwenden. Die Nutzung von Internet- oder
E-Mail-Dienste, die bei dem Arbeitgeber eingerichtet sind, darf ausschließlich zu ge-
schäftlichen Zwecken erfolgen. Die private Nutzung ist untersagt.

Zu Zwecken der Gewerkschaftsarbeit dürfen Internet- und E-Mail-Dienste, die bei dem
Arbeitgeber eingerichtet sind, nur unternehmensintern bzw. zwischen Arbeitnehmer
und Gewerkschaft genutzt werden. Darüber hinaus ist die Nutzung der bei dem Arbeit-
geber eingerichteten Internet- und E-Mail-Dienste zum Zweck der Kommunikation mit
nicht bei dem Unternehmen beschäftigten Personen (z. B. Versendung von Informatio-
nen an Arbeitnehmer anderer Unternehmen) auch zu Zwecken der Gewerkschaftsar-
beit untersagt.

7. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, auf Veranlassung des Arbeitgebers an Trainingskur-
sen und sonstigen Fortbildungsmaßnahmen teilzunehmen. Die Bestimmungen des Be-
triebsverfassungsgesetzes sind zu beachten.

§ 6 Versetzungsvorbehalt und Arbeitnehmerüberlassung

1. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, auch andere, seinen Fähigkeiten entsprechende und
ihm zumutbare Arbeiten nach näherer Weisung des Arbeitgebers, eventuell auch ver-
tretungsweise, zu übernehmen, wenn dadurch sein Einkommensniveau nicht ver-
schlechtert wird.

2. Der Arbeitgeber ist berechtigt, den Arbeitnehmer auch an einen anderen Arbeitsort in-
nerhalb des Organisationsbereichs gemäß § 1 Abs. 1 Buchst, b) zu versetzen, wenn
dies aus betrieblichen Gründen erforderlich ist. Die Interessen des Arbeitnehmers müs-
sen dabei angemessen berücksichtigt werden. Die Bestimmungen des Betriebsverfas-
sungsgesetzes sind zu beachten.
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3. Der Arbeitgeber ist berechtigt, den Arbeitnehmer bei anderen Unternehmen (Entleiher)
im Wege derArbeitnehmerüberlassung einzusetzen. Solange der Arbeitnehmer bei ei-
nern Entleiher eingesetzt ist, unterliegt er dem Weisungsrecht des Entleihers.

4.

a) Zeitarbeit dient im Kontext der Herausforderungen des demografischen Wandels als
personalpolitisches Instrument auch zur Nachwuchssicherung, Qualifizierung von
Quereinsteigern und Stabilisierung der Beschäftigung.

Zwischen den Tarifvertragsparteien besteht Einvernehmen, dass der Einsatz von
Zeitarbeit besonderen Anforderungen unterliegt, die auch zur Sicherung der Qualität
der Beschäftigungsbedingungen für Zeitarbeitnehmer beiträgt. Sie dient nicht zum Er-
satz von Regelbeschäftigung. Grundvoraussetzung ist eine bestehende Personalpla-
nung unter Beteiligung der Betriebsräte gemäß dem Betriebsverfassungsgesetz.
Hohe Qualitätsnormen gelten nach dem gemeinsamen Verständnis der Tarifvertrags-
Parteien insbesondere für den Bezug von Zeitarbeitsleistungen. Der Bezug von Zeit-
arbeitsleistungen erfolgt grundsätzlich von solchen Anbietern, die über angemessene
kollektivrechtliche Vergütungsregelungen verfügen. Dazu gehören insbesondere
Branchenzuschläge und Equal Pay nach spätestens 12 Monaten.

b) Im Geltungsbereich dieses Tarifvertrags können die hier beschriebenen Anforderun-
gen in einer konkretisierenden Betriebsvereinbarung oder Gesamtbetriebsvereinba-
rung ausgestaltet werden. Des Weiteren kann in dieser Vereinbarung auch eine
Uberlassungshöchstdauer von bis zu 36 aufeinander folgenden Monaten festgelegt
werden; dabei ist der Zeitraum vorheriger Uberlassungen beim selben Entleiher an-
zurechnen, wenn zwischen den Einsätzen jeweils nicht mehr als drei Monate liegen.
Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass derVerleiher einen Branchenzuschlagstarif-
vertrag anwendet und dass Arbeitnehmer, nach einem Einsatz von maximal 12 Mo-
naten, gegenüber ihrem Arbeitgeber mindestens Anspruch auf ein Tabellenentgelt
haben, das der Vergütung entspricht, wie sie den beim Entleiher verträglich beschäf-
tigten, vergleichbaren Arbeitnehmern gewährt wird. Auch sollten neben der zeitlichen
Bestimmung der Überlassungshöchstdauer auch Bestimmungen zu Ubernahmean-
geboten, Differenzierungen nach Einsatzzwecken oder-bereichen enthalten sein.

c) Bei Vorliegen eines Sachgrundes kann die Betriebsvereinbarung oder Gesamtbe-
triebsvereinbarung über Buchst, b) hinaus vorsehen, dass auf der Grundlage dieses
Paragrafen zwischen Arbeitnehmer, Verleiher und Entleiher einvernehmlich ein län-
gerer Zeitraum vereinbart werden kann. Der Betriebsrat des Verleihers und des Ent-
leihers sind über das Einvernehmen mit dem Arbeitnehmer zu unterrichten.

§ 7 Vertraulichkeitsverpflichtung

1. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, über alle Vorgänge, die ihm bei dem Arbeitgeber zur
Kenntnis gelangen, sowohl während der Dauer des Arbeitsverhältnisses als auch nach
seiner Beendigung Stillschweigen zu bewahren. Die Geheimhaltungspflicht erstreckt
sich nicht auf solche Kenntnisse, die jedermann zugänglich sind oder deren Weiter-
gäbe für den Arbeitgeber ersichtlich ohne Nachteil ist. Im Zweifelsfalle sind jedoch
technische, kaufmännische und persönliche Vorgänge und Verhältnisse, die dem Ar-
beitnehmer im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit bekannt werden, als Betriebsge-
heimnisse zu behandeln.

2. Durch die vorstehende Regelung werden die Rechte von Betriebsratsmitgliedern nicht
eingeschränkt.
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§ 8 Betriebs- und Branchenzugehörigkeit

1. Betriebszugehörigkeit ist die Zeit, die der Arbeitnehmer in einem ununterbrochenen Ar-
beitsverhältnis bei dem Arbeitgeber steht. Zur Betriebszugehörigkeit zählen auch die
Zeiten, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder betrieblicher Bestimmungen auf die
Betriebszugehörigkeit anzurechnen sind, auch wenn keine Tätigkeit ausgeübt wurde,
das Arbeitsverhältnis ruht oder nicht bestanden hat.

2. Die Branchenzugehörigkeit umfasst die Zeiten, die der Arbeitnehmer mit einer ein-
schlägigen Beschäftigung in der Branche zurückgelegt hat.

3. Bei der Einstufung bemisst sich das Monatstabellenentgelt nach der Berufserfahrung.

a) Als Berufserfahrung für die Tätigkeit als Lokomotivführer gilt die Zeit der Tätigkeit
als Lokomotivführer ab Ersterwerb der Erlaubnis zum Führen von Eisenbahnfahr-
zeugen auf Schienenwegen öffentlicher Eisenbahninfrastrukturunternehmen. Hier-
bei werden grundsätzlich Zeiten berücksichtigt, in denen der Arbeitnehmer unun-
terbrochen als Lokomotivführer tätig war. Eine zeitliche Unterbrechung der Tätig-
keit als Lokomotivführer ist unschädlich, sofern der Arbeitnehmer noch im Besitz
einer gültigen Lizenz zum Führen von Eisenbahnfahrzeugen auf öffentlicher Infra-
Struktur war.

b) Als Berufserfahrung für die Tätigkeit als Zugbegleiter gilt die Zeit der Tätigkeit als
Zugbegleiter oder Bordgastronom ab Ersterwerb der Qualifikation.

c) Als Berufserfahrung für die Tätigkeit als Disponent gilt neben der Zeit in derjeweili-
gen Tätigkeit auch eine nach Buchst, a) oder b) anerkannte Berufserfahrung.

d) Als Berufserfahrung für andere Tätigkeiten als in den Buchst. a) bis c) geregelt gilt
die Zeit der einschlägigen Tätigkeit ab Ersterwerb der Qualifikation.

Das Ruhen des Arbeitsverhältnisses aufgrund einer gesetzlichen Regelung (z. B. wäh-
rend Elternzeit oder Pflegezeit) führt nicht zu einem Wegfall bzw. einer Reduzierung
erworbener oder anerkannter Berufserfahrung im Sinne der Buchst, a) bis d).

Bezogen auf die Vorberufserfahrung bei Arbeitnehmern der Buchst, b) bis d) ist eine
zeitliche ununterbrochene Unterbrechung von bis zu drei Jahren unschädlich, soweit
es sich nicht um ein Ruhen des Arbeitsverhältnisses auf Basis gesetzlicher Regelun-
gen handelt. Der vorstehende Unterabsatz bleibt davon unberührt.

4. Der Arbeitnehmer hat die Dauer der Ausübung einer einschlägigen Beschäftigung
nachzuweisen. Er hat gegen den Arbeitgeber Anspruch auf eine entsprechende, auf
sein Verlangen auszustellende Bescheinigung.

§ 9 Firmenkleidung, Schutzkleidung

1. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet auf Anordnung des Arbeitgebers während der Arbeits-
zeit mit Kundenkontakt Unternehmensbekleidung zu tragen. Die Kosten der Anschaf-
fung, die Reinigungskosten sowie die näheren Einzelheiten zu Art und Umfang der Tra-
gepflicht regelt eine Betriebsvereinbarung.
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2. Schutzkleidung wird dem anspruchsberechtigten Arbeitnehmer unentgeltlich von dem
Arbeitgeber zur Verfügung gestellt. Sie bleibt Eigentum des Arbeitgebers. Als Schutz-
Kleidung sind die Kleidungsstücke zu verstehen, die bei bestimmten Tätigkeiten an be-
stimmten Arbeitsplätzen an Stelle oder über der sonstigen Kleidung zum Schutz des
Arbeitnehmers gegen Witterungseinflüsse und/oder andere gesundheitliche Gefahren
oder gegen außergewöhnliche Beschmutzung getragen werden müssen. Die Art und
Beschaffenheit der Schutzkleidung und die Tätigkeit, für die sie geliefert wird, bleiben
betrieblicher Regelungen vorbehalten, soweit sie nicht durch gesetzliche Vorschriften
gefordert sind.

§ lOAbtretungen

Die Abtretung der Vergütung oder von Vergütungsbestandteilen an Dritte wird durch den Ar-
beitgeber nicht anerkannt und ist damit ausgeschlossen, soweit keine gegenteilige Vereinba-
rung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer vorliegt.

Abschnitt II
Arbeitszeit

§11 Regelmäßige Arbeitszeit (Referenzarbeitszeit), Vollzeitkorridor und Wahlrecht

1. [Absatz 1 gültig ab 01.01.2026] Die tarifvertragliche regelmäßige Arbeitszeit (Referenz-
arbeitszeit) ergibt sich aus Abs. 2.

Als Vollzeitarbeit im Sinne dieses Tarifvertrages gilt eine regelmäßige Arbeitszeit in
dem Vollzeitkorridor von 1984 bis 2088 Stunden. Dies entspricht einem Durchschnitt
von 38 bis 40 Stunden/Woche. Arbeitnehmer mit einer individuellen regelmäßigen Ar-
beitszeit innerhalb des Vollzeitkorridors sind Vollzeitarbeitnehmer im Sinne dieses Ta-
rifvertrags. Arbeitnehmer mit einer individuellen regelmäßigen Arbeitszeit unterhalb des
Vollzeitkorridors sind Teilzeitarbeitnehmer im Sinne dieses Tarifvertrags.

Vollzeitarbeitnehmer haben das Recht, im Rahmen des Vollzeitkorridors eine von der
Referenzarbeitszeit abweichende Arbeitszeit zu wählen. Es können nur solche Arbeits-
Zeiten gewählt werden, die sich im Abrechnungszeitraum bei einer wöchentlichen Ar-
beitszeit von 38, 39 oder 40 Stunden ergeben.

Das Wahlrecht nach Unterabs. 3 besteht grundsätzlich jeweils zu Beginn des Kalen-
derjahres. Ausgehend von der zuletzt gültigen Arbeitszeit des Arbeitnehmers kann zu
Beginn des Kalenderjahres immer nur 1 Std./Wo. mehr oder weniger gewählt werden,
auf der Basis beiderseitiger Freiwilligkeit im Rahmen des Vollzeitkorridors auch mehr.
Der Arbeitnehmer muss bis zum 30. Juni des Vorjahres seinen Wunsch dem Arbeitge-
ber in Textform mitteilen.

Neu eingestellte Vollzeitarbeitnehmer können bei ihrer Einstellung ebenfalls das Wahl-
recht nach Unterabs. 3 für das Einstellungsjahr ausüben. Der Arbeitgeber ist verpflich-
tet, über das Wahlrecht rechtzeitig zu informieren. Dies gilt sinngemäß auch für Auszu-
bildende, die nach erfolgreich bestandener Prüfung in ein Arbeitsverhältnis wechseln
und Arbeitnehmer in der Funktionsausbildung zum Triebfahrzeugführer oder zum Zug-
begleiter für die Zeit nach der erfolgreichen Beendigung der Funktionsausbildung.
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Vollzeitarbeitnehmer sind an ihre Wahl nach Unterabs. 3 für das Kalenderjahr gebun-
den. Die ausgeübte Wahl wirkt über das Kalenderjahr hinaus so lange fort, bis form-,
fristgerecht eine andere Wahl innerhalb des Vollzeitkorridors getroffen wird.

Die nach den Vorschriften dieses Absatzes innerhalb des Vollzeitkorridor gewählte in-
dividuelle Arbeitszeit ist für die Bemessung von Uberzeitarbeit maßgeblich.

Die tarifvertraglich vereinbarten Monatstabellenentgelte sowie die in Monatsbeträgen
festgelegte Entgeltbestandteile (ausgenommen die in Monatsbeträgen festgelegten
Entgeltbestandteile, die den Teilzeitarbeitnehmern in gleicher Höhe wie den Vollzeitar-

beitnehmern zustehen) sind auf die Referenzarbeitszeit ausgelegt. Im Falle einer von
der Referenzarbeitszeit abweichend gewählten individuellen Arbeitszeit innerhalb des
Vollzeitkorridors erhält der Arbeitnehmer nach Maßgabe der nachfolgenden Protokoll-
notiz ein seine Arbeitszeit entsprechendes proportional angepasstes Monatstabel-
lenentgelt und seiner Arbeitszeit entsprechende proportional angepasste in Monatsbe-
trägen festgelegte Entgeltbestandteile.

Protokollnotiz zu Unterabs. 8 Satz 2:

Das unter Berücksichtigung sonstiger ausgeübter Wahloptionen für die Referenzar-
beitszeit maßgebliche Monatstabellenentgelt sowie die in Monatsbeträgen festgelegten
Entgeltbestandteile sind durch die Referenzarbeitszeit zu dividieren und mit der ge-
wählten individuellen Arbeitszeit zu multiplizieren.

2. Die regelmäßige tarifvertragliche Jahresarbeitszeit (Referenzarbeitszeit) beträgt 2.036
Stunden ausschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestruhepausen.

Auf die regelmäßige Jahresarbeitszeit beziehen sich alle Angaben in diesem Tarifver-
trag. Bei Abweichung von der Referenzarbeitszeit nach Unterabs. 1 in Voll- und Teil-
zeitarbeitsverhältnissen sind die betroffenen tarifvertraglichen Bestimmungen im ent-
sprechenden Verhältnis umzurechnen.

Das Entgelt bemisst sich nach den Entgelttabellen in Anlage 3.

3. Es wird im Kalenderjahr im Durchschnitt in einer 5-Tage-Woche gearbeitet. Bei 365
Kalendertagen ergeben sich regelmäßig 261 Bruttoarbeitstage, bei einer abweichen-
den Anzahl an Kalendertagen oder einer abweichenden Anzahl an jährlichen Werkta-
gen wird die Anzahl an Bruttoarbeitstagen entsprechend angepasst. Von den Bruttoar-
beitstagen sind Urlaub, Ausgleich für Arbeit an Wochenfeiertagen und sonstiger be-
zahlter Freizeitausgleich abzuziehen.

Die Uberschreitung der sich daraus ergebenden Nettoarbeitstage um bis zu 3 Tage ist
nur mit Zustimmung des Betriebsrates möglich, der Arbeitnehmer erhält in diesem Fall
eine Zahlung in Höhe von 120 Euro pro zusätzlichem tatsächlich geleisteten Arbeits-
tag. Der Arbeitnehmer kann einer darüber hinausgehenden Uberschreitung der Ar-
beitstage bis 2 Wochen nach Erhalt der Dienstpläne widersprechen. Widerspricht der
Arbeitnehmer dieser Uberschreitung nicht, so erhält er für jeden darüber hinausgehen-
den Arbeitstag eine Zahlung in Höhe von 130 Euro pro weiterem tatsächlich geleisteten
Arbeitstag.

Protokollnotiz

Unter dem Begriff „Bruttoarbeitstage" werden alle Tage verstanden, an denen ein Ar-
beitnehmer eine Arbeitsleistung zu erbringen hätte. Der Arbeitsleistung werden hierbei
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bezahlte Abwesenheiten wie Urlaub, Krankheit (sofern an diesem Tage eine Arbeits-
leistung geplant war), Ausgleich für die Arbeit an Wochen feiertagen sowie sonst. Frei-
zeitausgleich gleichgestellt. Sofern sich eine Arbeitsleistung über zwei Kalendertage
erstreckt (z. B. bei Nachtschicht), wird diese nur einmal gezählt.

4. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, bei dem Arbeitgeber im Rahmen des rechtlich Zuläs-
sigen Überstunden sowie Schicht-, Wechsel-, und Nachtschicht, Sonn-, Nacht- und
Feiertagsarbeit und/oder Rufbereitschafts-/Bereitschaftsdienst zu leisten.

5. Für Arbeitnehmer endet die Arbeitszeit an Heiligabend und Silvester grundsätzlich spä-
testens um 14.00 Uhr. Unter Anrechnung eines Urlaubstages besteht der Anspruch, an
beiden Tagen wegen Urlaubs ganztägig von der Arbeit freigestellt zu werden. Ist die
Beendigung der Arbeit um 14.00 Uhr aus betrieblichen Gründen nicht möglich, hat der-
jenige Arbeitnehmer, der nach 14.00 Uhr arbeitet, für jede folgende Stunde Anspruch
auf die Feiertagszulage gemäß § 25. Der Anspruch endet mit Ablauf des Vorfesttags
bzw. mit der Beendigung der Arbeit an diesem Tag.

§ Ha Anspruch auf Arbeitszeitverkürzung

1. Arbeitnehmer können beanspruchen, die Referenzarbeitszeit gem. § 11 Abs. 2 um 52
Stunden oder 104 Stunden zu reduzieren (Arbeitszeitverkürzung). Für Arbeitnehmer,
deren arbeitsvertraglich vereinbartes Jahresarbeitszeit-Soll geringer als die Vollzeitar-
beit gemäß § 11 Abs.1 Unterabs. 2 ist (Teilzeitarbeitnehmer), reduziert sich die Ar-
beitszeitverkürzung anteilig (Anspruch aufArbeitszeitreduzierung auch für Teilzeitar-
beitnehmer).

2. Entscheiden sich Arbeitnehmer für die Arbeitszeitverkürzung, richtet sich das für die
Referenzarbeitszeit festgelegte Entgelt nach der Entgelttabelle bei einer Reduzierung
von 52 Stunden oder bei einer Reduzierung von 104 Stunden gemäß Anlage 3.

§ 11b Anspruch auf zusätzlichen Erholungsurlaub

1. Arbeitnehmer können alternativ zu § 11 a sechs Tage oder zwölf Tage zusätzlichen Er-
holungsurlaub je Kalenderjahr beanspruchen. Entscheiden sich Arbeitnehmer für die-
sen zusätzlichen Erholungsurlaub, richtet sich das für die Referenzarbeitszeit gem.
§ 11 festgelegte Entgelt bei sechs Tagen zusätzlichem Erholungsurlaub nach der Ent-
gelttabelle oder bei zwölf Tagen zusätzlichem Erholungsurlaub nach der Entgelttabelle
gemäß Anlage 3.

2. Es gelten die gesetzlichen, tarifvertraglichen und betrieblichen Bestimmungen zum Er-
holungsurlaub.

§ 11c Umsetzung des Wahlrechts

1. Arbeitnehmer sind an ihre Wahl nach § 11 a oder § 11 b jeweils zwei Kalenderjahre ge-
bunden. Ist ein vom Kalenderjahr abweichender Abrechnungszeitraum vereinbart, wird
eine Wahl nach § 11 a oder § 11b erst zum späteren Beginn des Abrechnungszeit-
raums umgesetzt.

2. Einvernehmlich kann jederzeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein Wechsel
des gewählten Modells vereinbart werden. Solange sich der Arbeitnehmer nicht äußert,
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gilt die Variante der Entgelterhöhung (Grundmodell).

3. Neu eingestellte Arbeitnehmer können bei ihrer Einstellung ebenfalls das Wahlrecht
nach § 11 a oder § 11 b ausüben.4. Die Wahlrechte nach § 11 a und § 11 b sind der-
gestalt kombinierbar, dass sich der Arbeitnehmer für eine Arbeitszeitverkürzung nach §
11 a um 52 Stunden und für einen Anspruch auf zusätzlichen Erholungsurlaub nach §
11b von sechs Tagen, oder einmal für eine Entgelterhöhung und eine Arbeitszeitver-
kürzung nach § 11 a um 52 Stunden bzw. für einen Anspruch auf zusätzlichen Erho-
lungsurlaub nach § 11 b von sechs Tagen entscheiden kann. Der Arbeitnehmer kann
sich auch zweimal für eine Entgelterhöhung oder für zwölf Tage zusätzlichen Erho-
lungsurlaub nach § 11b oder für 104 Stunden Arbeitszeitverkürzung nach § 11 a ent-
scheiden.

§ 12 Arbeitszeitkonto

1. Für den Arbeitnehmer ist ein Arbeitszeitkonto zu führen, über dessen Stand der Arbeit-
nehmer monatlich zu informieren ist. Auf diesem Konto sind alle Arbeitszeitanteile zu
buchen. Ist der Arbeitnehmer arbeitsunfähig erkrankt oder wird er von der Arbeit be-
freit, wird die ausgefallene Arbeitszeit auf das Arbeitszeitkonto gebucht. Ist noch keine
Arbeitszeit geplant, sind für die Werktage Montag bis Freitag jeweils 1/261 des indivi-
duellen Jahresarbeitszeitsolls gemäß § 1 1 Abs. 2 zu buchen.

2. Der Abrechnungszeitraum ist das Kalenderjahr.

3. Steht das Arbeitszeitkonto des Arbeitnehmers am Ende des Abrechnungszeitraums im
Soll, ist die nicht erbrachte Arbeitszeit (Minderzeit) bis zu 39 Stunden auf das Arbeits-
zeitkonto des folgenden Abrechnungszeitraums im Soll zu buchen, es erfolgt keine
Entgeltkürzung. Durch die Nachleistung von Minderzeit entsteht keine Uberzeit. Min-
derzeit von mehr als 39 Stunden am Ende eines Abrechnungszeitraums verfällt.

4. Scheidet der Arbeitnehmer unterjährig aus dem Arbeitsverhältnis aus bzw. begründet
er unterjährig das Arbeitsverhältnis, berechnet sich das verbleibende bzw. entstehende
Arbeitszeitsoll in der Weise, dass für jeden Kalendertag von Montag bis Freitag wäh-
rend des Bestandes des Arbeitsverhältnisses im laufenden Kalenderjahr 1/261 des in-
dividuellen Jahresarbeitszeitsolls gemäß § 1 1 Abs. 2 unterstellt werden.

§13 Pausen und Ruhenszeiträume

1. Die Gesamtdauer der dem Arbeitnehmer während der täglichen Arbeitszeit zu gewäh-
renden Ruhepausen darf auf Kurzpausen von angemessener Dauer (§ 7 Abs. 2 Ziffer 2
ArbZG; § 11 Abs. 2 ArbZG) aufgeteilt werden.

Pro Dienstschicht muss jedoch eine Pause mit mindestens 15 Minuten Dauer geplant
werden und darf maximal eine Kurzpause von mindestens 10 Minuten enthalten sein.

2. Es darf an maximal sechs aufeinanderfolgenden Tagen ohne Ruhetag gearbeitet wer-
den. Ein Ruhetag umfasst den Zeitraum von mindestens 36 Stunden, die einen Kalen-
dertag umfassen müssen; einmal im Monat kann davon abgewichen werden, dass die
36 Stunden mind. einen Kalendertag umfassen müssen.

3. Jedem Arbeitnehmer sind im Kalenderjahr zwölf freie Wochenenden zu gewähren, die
außerhalb des Urlaubes liegen müssen. Das Wochenende umfasst die Tage Samstag
und Sonntag in vollem Umfang. Der Ruhezeitraum muss einschließlich dieser beiden
Tage im Durchschnitt aller freien Wochenenden 60 Stunden, im Einzelfall mindestens
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jedoch 54 Stunden betragen. Unter Berücksichtigung der betrieblichen Belange sind
die freien Wochenenden möglichst gleichmäßig zu verteilen.

Nimmt der Arbeitnehmer nach der Planung von freien Wochenenden durch den Arbeit-
geber Urlaub, der unmittelbar vor oder nach einem Wochenende gewährt wird, oder
wird der Arbeitnehmer an dem geplanten freien Wochenende arbeitsunfähig krank, gilt
das freie Wochenende als erbracht, es sei denn, die Planung wird nach Antragstellung
für den Urlaub oder nach der Krankmeldung bzw. deren Ankündigung geändert.

4. Ein Arbeitnehmer, der an einem Wochenfeiertag arbeitet, hat neben der tatsächlich ge-
leisteten Arbeitszeit Anspruch auf einen Ausgleichstag, der in Verbindung mit einem
geplanten Ruhetag gewährt werden soll.

Ein Ausgleichstag ist ein Tag, an dem für den Arbeitnehmer eine Arbeitsleistung ge-
plant war, von der er wegen der Arbeitsleistung an einem Wochenfeiertag freigestellt
wird. Entsteht durch den Ausgleichstag in Verbindung mit einem Ruhetag ein Wochen-
ende im Sinne des Abs. 3, zählt dies nicht zu den zwölf freien Wochenenden im Sinne
des Abs. 3. Für den Ausgleichstag ist 1/261 des individuellen Jahresarbeitszeitsolls ge-
maß § 11 Abs. 2 anzurechnen.

5. Die gesetzlichen Ausgleichsfristen zur Arbeits- und Ruhezeit gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1
und Nr. 4 ArbZG werden auf das Kalenderjahr ausgeweitet.

§ 14 Arbeits- und Schichtplanung

1. Auf die Jahresarbeitszeit nach § 11 werden alle Zeiten innerhalb einer Schicht, mit
Ausnahme der Zeiten für die gesetzlichen Ruhepausen, zu 100 Prozent angerechnet.

Die anzurechnende Arbeitszeit in einer Schicht beträgt mindestens sechs Stunden. Für
Teilzeitbeschäftigte mit reduzierter täglicher Arbeitszeit erfolgt eine Anrechnung von
mind. 3 Stunden, es sei denn, es ist eine geringere tägliche Arbeitszeit vereinbart. Bei
Simulatortraining und bahnärztlichen Untersuchungen werden lediglich die Dauer des
Simulatortrainings sowie die tatsächliche Dauer inkl. evtl. auftretender Wartezeit der
bahnärztlichen Untersuchung zzgl. der Wegezeiten (Hin- und Rückreise) angerechnet.
Tage mit Simulatortraining oder bahnärztlicher Untersuchung gelten dennoch als Ar-
beitstage i.S.v. § 11 Abs. 3.

2. Grundsätzlich sind Schichten symmetrisch zu planen. Die Schichtsymmetrie ist einge-
halten, wenn sich der Ort des Dienstbeginns mit dem Ort des Dienstendes nach der
DB Netz-Systematik an der gleichen Betriebsstelle befinden.

Ist eine Dienstschicht nicht symmetrisch umzusetzen, ist durch geeignete Maßnahmen
(Z.B. Fahrgastfahrt) eine Schichtsymmetrie herzustellen.

Die Fahrzeit zum jeweiligen Einsatzort wird nicht als Arbeitszeit, auch nicht bei wech-
selnden Einsatzorten, berechnet.

3. Der Arbeits- oder Schichtplan muss alle Arbeitsleistungen enthalten. Die Arbeits- oder
Schichtplanung ist nach Möglichkeit monatlich im Voraus aufzustellen und so auszu-
hängen, dass jeder Arbeitnehmer rechtzeitig Einsicht nehmen kann. Änderungen des
Arbeits- oder Schichtplans sind dem Arbeitnehmer spätestens am Ende seiner vorher-
gehenden Schicht mitzuteilen.
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4. Die werktägliche Arbeitszeit des Arbeitnehmers darf zehn Stunden nicht überschreiten.
Sie darf nur verlängert werden, wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem
Umfang Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst fällt (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 Buchst, a
ArbZG; § 7 Abs. 1 Nr. 4 Buchst, b; § 11 Abs. 2 ArbZG).

5. An Sonn- und Feiertagen darf im vollkontinuierlichen Schichtbetrieb die Arbeitszeit auf
bis zu zwölf Stunden verlängert werden, wenn dadurch zusätzliche freie Schichten an
Sonn- und Feiertagen erreicht werden (§ 12 Satz 1 Nr. 4 ArbZG).

6. Die ununterbrochene Ruhezeit zwischen zwei Schichten kann neun Stunden betragen
(§ 7 Abs. 1 Nr. 3 ArbZG), wenn die Art der Arbeit dies erfordert und die Kürzung der
Ruhezeit spätestens mit der übernächsten Ruhezeit ausgeglichen wird. Ruhezeiten
von weniger als zehn Stunden Dauer dürfen höchstens zweimal hintereinander geplant
werden.

7. Der Arbeitgeber darf Flexi-Schichten einführen. Die Einzelheiten zur Einführung von
Flexi-Schichten sind zwischen den Betriebsparteien zu regeln.

§ 14a Ruhetagsgestaltung und Persönliche Planungssicherheit

Mindestnormen zur Ruhetagsgestaltung

1. Dem Arbeitnehmer sind im Kalenderjahr mindestens 26 Ruhetage zu gewähren, die
jeweils eine Ruhezeit von mindestens 36 Stunden umfassen. Ruhezeiten von mindes-
tens 72 Stunden können als zwei solcher Ruhetage gezählt werden.

2. Dem Arbeitnehmer sind im Kalenderjahr mindestens 26 Ruhetage zu gewähren, die
jeweils eine Ruhezeit von mindestens 56 Stunden umfassen. Die Mindestdauer darf
ausnahmsweise bis auf 48 Stunden verringert werden, wenn dies aus dringenden be-
trieblichen Bedürfnissen oder im Interesse des Arbeitnehmers geboten erscheint.

3. Mindestens zwölf der Ruhetage nach Abs. 2 sind dem Arbeitnehmer im Kalenderjahr
als freies Wochenende zu gewähren. Diese Ruhetage müssen einmal im Kalendermo-
nat spätestens am Freitag um 24:00 Uhr beginnen, dürfen nicht vor Montag um 4:00
Uhr enden und müssen eine Mindestlänge von 60 Stunden umfassen. Erstreckt sich
das Wochenende über den Monatswechsel, wird es dem Kalendermonat zugeschie-
den, zu dem der Freitag gehört. Im Einvernehmen mit dem Arbeitnehmer kann ein sol-
ches freies Wochenende verschoben werden, wenn trotzdem im Kalenderjahr zwölf
freie Wochenenden gewährt werden. Weiterhin kann im Einvernehmen mit dem Arbeit-
nehmer davon abgewichen werden, dass ein solches Wochenende in jedem Kalender-
monat liegen muss. Wenn in einem Kalendermonat zwei oder mehr Kalenderwochen
mit Urlaub hinterlegt sind, kann ebenfalls davon abgewichen werden, dass ein solches
Wochenende in jedem Kalendermonat liegen muss.

4. Die Ruhetage sollen in Abständen von höchstens 144 Stunden (beginnend mit der ers-
ten Schicht nach dem vorausgehenden Ruhetag) gewährt werden. Ruhetage mit einer
Ruhezeit von 36 Stunden sollen nicht mehr als zweimal hintereinander angesetzt wer-
den. Die Betriebsparteien können im gegenseitigen Einvernehmen hiervon abweichen.

Nach einer Arbeitsphase, die länger als 120 Stunden dauert oder in der mehr als 40
Stunden Arbeitszeit in Schichten angerechnet wurde, muss ein Ruhetag mit einer Min-
destlänge von 48 Stunden folgen.
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5. Im Jahr sollen 20 Ruhetage auf Sonn- und Feiertage gelegt werden; sie müssen den
ganzen Sonn- bzw. Feiertag einschließen

6. Die Gesamtzahl der Ruhetage nach Abs. 1 bis 5 versteht sich als Jahresbruttowert. Die
Regelungen zum Jahresruhetags- und Urlaubsplan nach Abschnitt III bleiben hiervon
unberührt.

Persönliche Planungssicherheit

1. Erster Schritt: Persönliche Planungssicherheit - Jahresruhetags- und Urlaubsplan
(Jahresplanung)

Vom Arbeitgeber ist für jeden Arbeitnehmer für den Zeitraum eines Kalenderjahres ein
verbindlicher Jahresruhetags- und Urlaubsplan zu erstellen. Dieser ist dem Arbeitneh-
mer spätestens bis zum 30. November des Vorjahres bekannt zu geben.

Dieser Jahresruhetags- und Urlaubsplan enthält:

a) den im Rahmen der Urlaubsplanung festgelegten Urlaub, inkl. der im Urlaub be-
findlichen Wochenenden; dabei soll die Urlaubsplanung bis 31. Oktober abge-
schlössen sein;

b) arbeitsfreie Tage von Teilzeitarbeitnehmern im Rahmen einer Festlegung der in-
dividuellen Arbeitszeitverteilung

sowie außerhalb des Urlaubs:

c) mindestens zwölf freie Wochenenden (Kalendertage Samstag und Sonntag; Min-
destlänge 60 Stunden; beginnend spätestens am Freitag um 24:00 Uhr und en-
dend frühestens am Montag um 4:00 Uhr) im Kalenderjahr (inkl. eines tarifver-
traglich geregelten Wochenendes vor dem Hauptjahresurlaub),

d) mindestens sechs weitere freie Samstage, Sonn- oder Feiertage jeweils als Ka-
lendertage mit einer Mindestlänge von 48 Stunden,

e) mindestens fünf weitere freie Kalendertage mit einer Mindestlänge von 48 Stun-
den

sowie im Anschluss daran zu planende arbeitsfreie Tage im Rahmen von Blockfreizei-
ten:

f) zum Uberstundenabbau und

g) in Modellen zur Arbeitszeitreduzierung für ältere Arbeitnehmer.

Vom verbindlichen Jahresruhetags- und Urlaubsplan kann nur im Einvernehmen mit
dem Arbeitnehmer abgewichen werden.

2. Zweiter Schritt; Persönliche Planungssicherheit - Verbindliche Ruhetage/Ruhezeiten
(Monatsplanung)

Der tarifvertragliche Jahresruhetags- und Urlaubsplan mit seinen verbindlich geregel-
ten Freistellungen bildet die Ausgangssituation für die Schichtplanung.
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In der Schichtplanung wird die Arbeitszeit für mehrere Kalenderwochen eines Kalen-
dermonats in einem Wochenrhythmus geplant. Dabei sind die noch nicht im Jahresru-
hetags- und Urlaubsplan verplanten freien Sonn- und Feiertage sowie sonstige Ruhe-
tage/Ruhezeiten und Ersatzruhetage für Wochenfeiertage in die Schichtplanung einzu-
arbeiten.

Dabei sind folgende Regelungen zu beachten:

a) Die Schichtplanung wird dem Arbeitnehmer mindestens zwei Wochen im Voraus
für die nachfolgenden Kalenderwochen eines Kalendermonats bekannt gegeben.
Sie ist für diesen Zeitraum für den zeitlichen Rahmen der Arbeitseinsätze als Ar-
beitszeitplanung verbindlich. Zeiten außerhalb dieses Rahmens gelten als ver-
bindlich zugesagte Ruhetage/Ruhezeiten.

Protokollnotiz:

Für den Arbeitnehmer soll unabhängig von der Lage der einzelnen Planungspha-
sen der Kalendermonat als geplanter Zeitraum erkennbar sein.

b) In die Schichtplanung werden die zum Zeitpunkt ihrer Erstellung bekannten
Schichten mit ihrem Beginn und Ende eingearbeitet.

c) In der Schichtplanung können diese Schichten von einem maximal zweistündigen
Schichtrahmen umgeben werden, der flexibel auf Zeiten vor und/oder nach der
Schicht aufgeteilt werden kann. Der Schichtrahmen darf die Dauer der geplanten
Schicht nicht um mehr als zwei Stunden und insgesamt 14 Stunden nicht über-
schreiten. Beginn und Ende des Schichtrahmens sind ebenfalls in dieser Schicht-
Planung festzulegen. Zwischen zwei Schichtrahmen ist eine Ruhezeit zu planen.

d) In die Schichtplanung werden ebenfalls alle bekannten Abwesenheiten des Ar-
beitnehmers und Vertretungen anderer Arbeitnehmer eingearbeitet, um eine
größtmögliche Stabilität der Schichtplanung zu erreichen.

e) Für den notwendigen Vertretungsbedarf sowie für Schichten, deren zeitliche
Lage nicht rechtzeitig vor dem Zeitpunkt der Ausübung des Mitbestimmungs-
rechts des Betriebsrats bekannt ist, werden Dispositionszeiträume in der mitzu-
bestimmenden Schichtplanung hinterlegt. Dispositionszeiträume können in Form
von Disposchichten, Dispotagen oder Dispophasen gestaltet werden. Dispositi-
onszeiträume sind mit einem Arbeitszeitwert, mindestens dem arbeitstäglichen
Durchschnitt der arbeitsvertraglichen Arbeitszeit, zu planen.

Protokollnotiz:

Der arbeitstägliche Durchschnitt errechnet sich aus 1/261 des arbeitsvertragli-
chen Arbeitszeit-Solls.

f) Die Anzahl der Schichten innerhalb der Dispositionszeiträume ist auf maximal 20
Prozent aller monatlichen Schichten des Arbeitnehmers beschränkt.

g) Dispositionszeiträume können auch ungleichmäßig auf die Arbeitnehmer verteilt
werden, soweit dies dem erklärten Wunsch des Arbeitnehmers entspricht.

3. Dritter Schritt: Persönliche Planungssicherheit - Verbindliche Schichtplanung (Wo-
chenplanung)

Haustarifvertrag eurobahn ./. EVG Seite 16 von 46



Im dritten Schritt wird die Schichtplanung verbindlich konkretisiert. Dabei sind folgende
Regelungen zu beachten:

a) Dem Arbeitnehmer ist so früh wie möglich, spätestens vier Tage (analog § 12
Abs. 2 TzBfG) vor Beginn des jeweiligen Schichtrahmens, die verbindliche
Schicht mitzuteilen. Nach Mitteilung der verbindlichen Schicht entfällt der Schicht-
rahmen.

b) Auch für Dispositionszeiträume gilt, dass die konkrete Schicht dem Arbeitnehmer
so früh wie möglich im Sinne des Buchst, a bekannt zu geben sind. Ist dies nicht
möglich, so kann die Frist zur Bekanntgäbe aller konkreten Schichten innerhalb
des Dispositionszeitraums reduziert werden. Die Bekanntgäbe muss spätestens
zum Ende der letzten Schicht, mindestens jedoch 24 Stunden vor Beginn des
Dispositionszeitraums erfolgen. Sind während eines Dispositionszeitraums aus-
wärtige Ubernachtungen zu erwarten, so ist dies dem Arbeitnehmer ebenfalls in-
nerhalb der vorgenannten Fristen anzuzeigen.

c) Abweichungen von dieser Schichtplanung, welche in verbindlich gewordene Ru-
hezeiten/Ruhetage des Arbeitnehmers eingreifen, können nur mit Zustimmung
des Arbeitnehmers vorgenommen werden.

d) Eine Absage in Form von Ausfall oder Teilausfall von Arbeit bleibt im Rahmen
der nachstehenden tarifvertraglichen Regelung (vgl. Abs. 5) möglich.

4. Alle vorgenannten Planungsschritte unterliegen der Mitbestimmung des Betriebsrats
gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BetrVG.

Im Rahmen der Ausübung seines Mitbestimmungsrechts nach § 87 Abs. 1 Nr. 2
BetrVG prüft der Betriebsrat in Bezug auf den zweiten und dritten Schritt jeweils auch
die Gestaltung der Dispositionszeiträume als Voraussetzung für die Erteilung seiner
Zustimmung zu den vorgelegten Schichtplänen.

5. Der Arbeitgeber kann bei Ausfall, Teilausfall oder Veränderung der zeitlichen Lage von
Arbeit dem Arbeitnehmer Arbeitszeit absagen. Wird der Arbeitnehmer

a) mehr als 24 Stunden vor Beginn der geplanten Schicht über den Ausfall / Teil-
ausfall informiert, erfolgt keine Anrechnung der abgesagten Arbeitszeit.

b) innerhalb von 24 Stunden vor Beginn der geplanten Schicht über den Ausfall /
Teilausfall / Veränderung der zeitlichen Lage informiert, wird der Zeitabschnitt der
ursprünglich geplanten zeitlichen Lage der Schicht, der nicht mehr durch die zeit-
liche Lage der neu geplanten Schicht abgedeckt wird, zu 50 Prozent angerech-
net.

c) erst nach sechs Uhr des Vortages oder nach dem späteren Ende der vorausge-
gangenen Vorschicht, wenn diese bis 6:00 Uhr des Vortages begonnen hat, über
den Ausfall von Arbeit innerhalb eines Dispositionszeitraums informiert, wird der
Arbeitszeitwert entsprechend Abs. 2 Buchst. e zu 50 Prozent angerechnet.

d) nach Beginn der Schicht über den Ausfall / Teilausfall informiert, erfolgt neben
der Anrechnung der geleisteten Arbeitszeit eine Anrechnung von 50 Prozent der
abgesagten Arbeitszeit. Ist die geleistete Arbeitszeit kürzer als sechs Stunden,
werden sechs Stunden zuzüglich 50 Prozent der über sechs Stunden hinausge-
henden abgesagten Arbeitszeit angerechnet.

Haustarifvertrag eurobahn ./. EVG Seite 17 von 46



§15Überzeit

1. Überzeit ist die Arbeit, die über die Jahresarbeitszeit gemäß § 11 hinaus geleistet wird.

2. Uberzeit wird als geleistete oder angerechnete Arbeitszeit auf das Arbeitszeitkonto des
Arbeitnehmers kumuliert gebucht und pro Stunde mit dem individuellen Stundensatz
und mit einem Zuschlag von 25 % vergütet. Der Stundensatz ergibt sich, in dem das
Monatstabellenentgelt durch den Faktor „Jahresarbeitszeit gem. § 11 durch 12" geteilt
wird.

3. Die Parteien sind sich einig, dass hinsichtlich von Überzeiten eine Wahlmöglichkeit
zwischen Auszahlung und Freizeitausgleich besteht. Am Ende des Abrechnungszeit-
raumes gem. § 11 Abs. 2 (Kalenderjahr) erbrachte Uberzeit kann auf Antrag des Ar-
beitnehmers in den nächstfolgenden Abrechnungszeitraum übertragen werden. Die
Modalitäten zu den Antragstellungen nach Satz 1 bis 3 sowie die damit verbunden Fris-
ten werden betrieblich geregelt.

4. Der Arbeitnehmer kann zusätzlich beantragen, dass zum Ende eines Quartals beste-
hende Arbeitszeitguthaben (gemessen anhand der Uberschreitung der Planungsvorga-
ben, keine Uberzeit) von mehr als 40 Stunden mit der dem Antrag folgenden Entgeltab-
rechnung zurAuszahlung gebracht werden.

§16 Rufbereitschaft

1. Zur Aufrechterhaltung des Betriebsablaufs und zur Beseitigung von Störungen kann
Rufbereitschaft angeordnet werden. Die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats blei-
ben unberührt.

2. Soll Rufbereitschaft eingeführt werden, ist zwischen den Betriebsparteien eine entspre-
chende Regelung zu treffen, die auch die materiellen Dinge im Zusammenhang mit der
Rufbereitschaft regeln kann.

§ 17 Arbeitsbefreiung

1. Die Arbeitszeit ist pünktlich anzutreten und einzuhalten. Persönliche Angelegenheiten
hat der Arbeitnehmer grundsätzlich außerhalb der Arbeitszeit zu erledigen.

2. Wird der Arbeitnehmer nach den Bestimmungen dieses Paragrafen unter Fortzahlung
des Arbeitsentgelts von der Arbeit freigestellt, erhält er das Arbeitsentgelt, das er auch
ohne die Freistellung von der Arbeit erhalten hätte.

3. Der Arbeitnehmer darf grundsätzlich nur mit vorheriger Zustimmung des Arbeitgebers
der Arbeit fernbleiben. Kann die Zustimmung den Umständen nach nicht vorher einge-
holt werden, ist sie unverzüglich nach Wegfall des Hemmnisses zu beantragen. Bei
nicht genehmigtem und unentschuldigtem Fernbleiben besteht kein Anspruch auf Ar-
beitsentgelt.

4. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber eine Arbeitsunfähigkeit und deren
voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit wegen
Krankheit länger als drei Kalendertage, hat der Arbeitnehmer eine ärztliche Bescheini-
gung über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer
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spätestens an dem darauffolgenden Arbeitstag vorzulegen. Der Arbeitgeber ist berech-
tigt, in begründbaren Einzelfällen die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung früher zu
verlangen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in der vorgelegten Bescheinigung
angegeben, ist der Arbeitnehmer verpflichtet, dies dem Arbeitgeber unverzüglich mitzu-
teilen und eine neue ärztliche Bescheinigung vorzulegen.

Sucht der Arbeitnehmer während der Arbeitszeit einen Arzt auf und setzt er danach die
Arbeit fort, hat er nur Anspruch auf Arbeitsentgelt für die Zeit der Arbeitsbefreiung,
wenn der Arzt den Besuch bescheinigt. Die Kosten der Bescheinigung trägt der Arbeit-
geber.

Als Fälle nach § 616 BGB, in denen der Arbeitnehmer unter Fortzahlung des Arbeits-
entgelts im nachstehend genannten Ausmaß von der Arbeit freigestellt wird, gelten nur
die folgenden Anlässe:

a) Niederkunft der Ehefrau bzw. eingetrage-
nen Lebenspartnerin / Lebensgefährtin,

b) Tod des Ehegatten / eingetragenen Leben-
spartners / Lebensgefährten, eines Kindes
oder Elternteils,

c) Umzug aus dienstlichem oder betriebli-
ehern Grund,

d) 10-,25-, 40- und SOjähriges Arbeitsjubi-
läum,

e) schwere Erkrankung
aa) eines Angehörigen, soweit er in dem-
selben Haushalt lebt,

bb) eines Kindes, das das 12. Lebensjahr
noch nicht vollendet hat, wenn im laufen-
den Kalenderjahr kein Anspruch nach § 45
SGB V besteht oder bestanden hat oder

cc) einer Betreuungsperson, wenn der Ar-
beitnehmer deshalb die Betreuung seines
Kindes, das das 8. Lebensjahr noch nicht
vollendet hat oder wegen körperlicher,
geistiger oder seelischer Behinderung dau-
ernd pflegebedürftig ist, übernehmen
muss.

Eine Freistellung erfolgt nur, soweit eine andere Person zur Pflege
oder Betreuung nicht sofort zur Verfügung steht und ein Arzt in den
Fällen der Doppelbuchstaben aa) und bb) die Notwendigkeit der An-
Wesenheit des Arbeitnehmers zur vorläufigen Pflege bescheinigt. Die
Freistellung darf insgesamt 5 Arbeitstage im Kalenderjahr nicht über-
schreiten.

1 Arbeitstag

2 Arbeitstage

2 Arbeitstage

1 Arbeitstag

1 Arbeitstag im Kalen-
derjahr

bis zu 4 Arbeitstage im
Kalenderjahr

bis zu 4 Arbeitstage im
Kalenderjahr

f) Ärztliche Behandlung des Arbeitnehmers,
wenn diese während der Arbeitszeit erfol-
gen muss,

erforderliche Abwesen-
heitszeit einschließlich
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erforderlicher Wegezei-
ten

g) Turnusmäßige ärztliche Untersuchung zum erforderliche Abwesen-
Tauglichkeitsnachweis nach VDV-Schrift heitszeit einschließlich
714, wenn diese während der Arbeitszeit Wegezeiten
erfolgen muss.

7. Wird eine Untersuchung gemäß Buchst, g) außerhalb der geplanten Arbeitszeit durch-
geführt, wird dem Arbeitnehmer die Zeit der Untersuchung und die Wegezeit auf sei-
nern Arbeitszeitkonto als Arbeitszeit gutgeschrieben

8. Fällt in den Fällen der Buchstaben a) und b) der Anlass der Freistellung auf einen ar-
beitsfreien Tag oder ist im Falle des Buchstaben b) der dem Anlass der Freistellung fol-
gende Tag arbeitsfrei, vermindert sich der Anspruch auf Freistellung um einen Arbeits-
tag.

9. Im Falle des Buchstaben e) vermindert sich der Anspruch auf Freistellung um jeden in
den Anspruchszeitraum fallenden arbeitsfreien Tag.

10. Bei Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pflichten nach deutschem Recht, soweit
die Arbeitsbefreiung gesetzlich vorgeschrieben ist und soweit die Pflichten nicht außer-
halb der Arbeitszeit, gegebenenfalls nach ihrer Verlegung, wahrgenommen werden
können, besteht der Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts nur insoweit, als der
Arbeitnehmer nicht Ansprüche auf Ersatz des Arbeitsentgelts geltend machen kann.
Die fortgezahlten Beträge gelten in Höhe des Ersatzanspruchs als Vorschuss auf die
Leistungen der Kostenträger. Der Arbeitnehmer hat den Ersatzanspruch geltend zu
machen und die erhaltenen Beträge an den Arbeitgeber abzuführen.

11. Der Arbeitgeber kann in sonstigen dringenden Fällen Arbeitsbefreiung unter Fortzah-
lung des Arbeitsentgelts bis zu drei Arbeitstagen gewähren.

12. In begründeten Fällen kann kurzfristige Arbeitsbefreiung ohne Fortzahlung des Arbeits-
entgelts gewährt werden, wenn die betrieblichen Verhältnisse es gestatten.

§18 Freistellung für Gewerkschaftsvertreter

Für die erforderliche Zeit zur Teilnahme an Sitzungen der für diesen Tarifvertrag zuständigen
satzungsmäßigen Gremien wird der Arbeitnehmer auf Einladung der tarifvertragsschließen-
den Gewerkschaft unter Fortzahlung des Entgelts von der Arbeit freigestellt. Die Anzahl der
entsprechenden Sitzungen ist auf das erforderliche Maß einzuschränken und nur im Zusam-
menhang mit laufenden Tarifverhandlungen bzw. zu deren Vorbereitung anzusetzen.

Die Bestimmungen nach Satz 1 gelten auch für satzungsmäßige Gremien der tarifvertrags-
schließenden Gewerkschaft, die nur mittelbar für diesen Tarifvertrag zuständig sind.

§ 19 Erholungsurlaub

1. Der Arbeitnehmer hat Anspruch auf 20 Tage gesetzlichen Mindesterholungsurlaub im
Urlaubsjahr. Zusätzlich hat der Arbeitnehmer nach Erfüllung des gesetzlichen Min-
desterholungsurlaubs in jedem Urlaubsjahr Anspruch
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a) auf weitere sieben Tage Erholungsurlaub in den ersten fünf Jahren der Betriebs-
zugehörigkeit,

b) auf weitere acht Tage Erholungsurlaub bei einer Betriebszugehörigkeit nach fünf
Jahren und

c) auf weitere zehn Tage Erholungsurlaub bei einer Betriebszugehörigkeit nach
zehn Jahren.

Maßgeblich für die Dauer der Betriebszugehörigkeit ist der 1. Juli eines Kalenderjahres.

2. Der Erholungsurlaub muss im laufenden Kalenderjahr genommen werden. Eine Uber-
tragung des Erholungsurlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn
dringende Gründe dies rechtfertigen. Im Falle der Übertragung muss dieser Erholungs-
Urlaub in den ersten drei Monaten des folgenden Kalenderjahres beantragt, gewährt
und genommen werden.

3. Hat ein Arbeitnehmer nicht während des gesamten Jahres Anspruch auf Arbeitsentgelt,
so vermindert sich der Anspruch auf Erholungsurtaub jeweils um 1/12 für jeden Kalen-
dermonat ohne Anspruch auf Arbeitsentgelt, soweit gesetzlich nichts anderes geregelt
ist. Bei Ein- oder Austritt während des laufenden Kalendermonats steht dem Arbeitneh-
mer der auf diesen Kalendermonat entfallende Urlaubsanspruch nur zu, soweit der Ein-
tritt in der ersten Kalendermonatshälfte erfolgt.

4. Der Arbeitnehmer beantragt seine Urlaubswünsche in Form einer Urlaubsspanne, d. h.
dass er alle Kalendertage, die er wegen Urlaubs voll von der Arbeit freigestellt werden
will, mit genauem Datum des Anfangs- und des Endtags beantragt. Wird dieser Antrag
genehmigt, hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Freistellung über die gesamte Zeit-
spanne der beantragten Kalendertage.

5. Erholungsurlaubstage gemäß Abs. 1 sind die Werktage von Montag bis Freitag in der
Urlaubsspanne nach Abs. 5. Für jeden angerechneten Erholungsurlaubstag sind, un-
abhängig von der ursprünglichen Arbeitszeitplanung, 1/261 des individuellen Jahresar-
beitszeitsolls gemäß § 11 Abs. 2 auf die regelmäßige Arbeitszeit anzurechnen.

6. Der Arbeitnehmer muss seinen Urlaubswunsch rechtzeitig und möglichst zusammen-
hängend beantragen. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Antrag kurzfristig zu beschei-
den. Soweit auf betrieblicher Ebene Grundsätze für die Urlaubsplanung vereinbart
sind, gelten diese Bestimmungen vorrangig.

7. Wird der Arbeitnehmer während des Erholungsurlaubs arbeitsunfähig krank und weist
er dies durch ein ärztliches Attest nach, so gilt der Erholungsurlaub als unterbrochen,
darf jedoch nicht ohne Zustimmung des Arbeitgebers über das geplante Ende des ge-
nehmigten Erholungsurlaubs hinaus verlängert werden.

8. Das Urlaubsentgelt wird entsprechend den Bestimmungen des § 1 1 BUrlG ermittelt.

9. Bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubs sind die Urlaubswünsche des Arbeitnehmers
zu berücksichtigen, es sei denn, dass ihrer Berücksichtigung dringende betriebliche
Belange oder Urlaubsansprüche anderer Arbeitnehmer, die unter sozialen Gesichts-
punkten den Vorrang verdienen, entgegenstehen.
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10. Grundsätzlich hat der Arbeitnehmer nach einer Kündigung Anspruch auf Freistellung
wegen Urlaubs im Umfang der noch vorhandenen Urlaubstage. Die Freistellung kann
ganz oder zu Teilen von dem Arbeitgeber verweigert werden, soweit

a) die Kündigungsfrist nicht ausreicht, um die Dauer des Urlaubs in Natur zu gewäh-
ren oder

b) betriebliche Belange entgegenstehen.

In den Fällen der Buchst. a) und b) sind die nicht gewährten Urlaubsansprüche abzu-
gelten.

Der Arbeitgeber ist berechtigt, den Arbeitnehmer nach Ausspruch einer Kündigung
zum Abbau von Resturlaubsansprüchen und etwaigem Arbeitszeitguthaben freizustel-
len.

11. Im Falle einer außerordentlichen Kündigung durch den Arbeitgeber verfällt der An-
Spruch des Arbeitnehmers auf den noch vorhandenen tarifvertraglichen Urlaub gemäß
Abs. 1 Satz 2 für das laufende Urlaubsjahr und für evtl. noch vorhandene Ansprüche
aus dem vorhergehenden Urlaubsjahr.

12. Während des Urlaubs darf der Arbeitnehmer keine Arbeit gegen Entgelt leisten, die im
Widerspruch zum Erholungszweck des Urlaubs steht.

§ 20 Zusatzurlaub

1. Der Arbeitnehmer, der Schichtarbeit erbringt, hat Anspruch auf Zusatzurlaub von zwei
Tagen im Jahr.

2. Arbeitet der Arbeitnehmer nicht das ganze Jahr in Schichtarbeit, entsteht der Urlaubs-
anspruch bei einer Schichtarbeit von mehr als drei Monaten in Höhe von einem Ar-
beitstag und bei einer Schichtarbeit von mehr als neun Monaten in Höhe von zwei Ar-
beitstagen.

3. Der Arbeitnehmer hat unter Anrechnung der bis zu 2 Tage Zusatzurlaub für Schichtar-
beit Anspruch auf einen Zeitzuschlag für Nachtarbeit im Zeitraum von 20:00 bis 6:00
Uhr. Der daraus entstehende Urlaubsanspruch soll die Belastungen der Arbeitnehmer
durch Nachtarbeit ausgleichen. Der Zeitzuschlag für Nachtarbeit beträgt vier Minuten
pro angerechnete Stunde Arbeitszeit.

4. Für die Gewährung des Zusatzurlaubs gelten die Bestimmungen zum Urlaub sinnge-
maß.

Abschnitt III
Entgelt

§ 21 Eingruppierung

1. Die Eingruppierung des Arbeitnehmers in eine Entgeltgruppe richtet sich nach der von
ihm tatsächlich ausgeübten Tätigkeit. Sie richtet sich nicht nach einer nur vorüberge-
hend übertragenen Tätigkeit oder seiner Berufsbezeichnung.
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2. Vorübergehend im Sinne dieser Regelung ist die nur gelegentliche Übernahme einer
Tätigkeit (Umfang beträgt weniger als 25 Prozent der Gesamttätigkeiten) oder die be-
fristete Übernahme einer übertragenen Tätigkeit von bis zu vier Wochen.

3. Die Entgeltgruppe bestimmt sich nach dem Entgeltgruppenverzeichnis gemäß Anlage
2 zu diesem Tarifvertrag.

4. Gruppenleiter oder vergleichbare betriebliche Führungskräfte, deren Tätigkeit nicht als
Beispiel in Anlage 2 beschrieben ist, sind eine Entgeltgruppe höher einzugruppieren
als die Entgeltgruppe, in die die ihnen unterstellen Arbeitnehmer eingruppiert sind.

4a. Der Arbeitnehmer, der ein Arbeitsverhältnis mit der eurobahn GmbH & Co. KG begrün-
det und unmittelbar mit einer Erstausbildung zum Eisenbahnfahrzeugführer beginnt,
wird für den Zeitraum bis zum endgültigen Bestehen der Prüfung zum Eisenbahnfahr-
zeugführer nicht gemäß Anlage 2 eingruppiert, sondern erhält bis zu diesem Zeitpunkt
ein Monatsentgelt in Höhe von 2.621 Euro, ab dem 1. November 2023 in Höhe von
2.911 Euro und ab dem 1. August 2024 in Höhe von 3.041 Euro. §§ 11 a bis 11 c sowie
§ 25 Abs. 2 finden für diesen Zeitraum keine Anwendung.

5. Übt der Arbeitnehmer eine höherwertige Tätigkeit, deren Eingruppierung nicht seiner
Eingruppierung entspricht, nur vorübergehend aus, hat er Anspruch auf einen Entgelt-
ausgleich pro geleistete Schicht. Der Entgeltausgleich entspricht dem Unterschiedsbe-
trag zwischen seinem Monatstabellenentgelt und dem Monatstabellenentgelt der ent-
sprechenden Entgeltgruppe in der Stufe, die dem Arbeitnehmer zuzuweisen wäre,
würde er die höherwertige Tätigkeit dauerhaft ausüben.

§ 22 Monatstabellenentgelt

1. Der Arbeitnehmer, der seine Tätigkeit im Umfang der regelmäßigen Jahresarbeitszeit
gemäß § 11 ausübt, hat Anspruch auf ein monatliches Monatstabellenentgelt in der
durch Anlage 3 zu diesem Tarifvertrag bestimmten Höhe.

2. Die individuelle tarifvertragliche Einstufung ergibt sich aus den anerkannten Branchen-
zugehörigkeitszeiten.

3. Die Auszahlung des monatlichen Einkommens erfolgt zum Ende eines jeden Monats.

§ 23 Jahressonderzahlung

1. Der Arbeitnehmer erhält in jedem Kalenderjahr eine Jahressonderzahlung, wenn er

a) am 1. Dezember eines Kalenderjahres seit dem 1. Oktober dieses Kalenderjahres
ununterbrochen in einem Beschäftigungs- oderAusbildungsverhältnis bei dem Ar-
beitgeber steht und

b) nicht in der Zeit bis einschließlich 31. März des folgenden Kalenderjahres aus ei-
genem Verschulden oder auf eigenen Wunsch aus dem Beschäftigungs- oder Aus-
bildungsverhältnis ausscheidet.

2. Ist die Jahressonderzahlung im Falle des Absatzes 1 Buchst. b) gezahlt worden, so ist
sie in voller Höhe zurückzuzahlen.
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3. Die Höhe der Jahressonderzahlung beträgt 50 Prozent der Bemessungsgrundlage. Als
Bemessungsgrundlage gilt das Monatstabellenentgelt, das der Arbeitnehmer im Monat
Oktober erhalten hat oder erhalten hätte, wenn er den ganzen Monat gearbeitet hätte.
Dies gilt auch bei einem jährlich wechselnden Einsätze von Vollzeit in Teilzeit oder um-
gekehrt.

4. Hat der Arbeitnehmer nicht während des ganzen Kalenderjahres Arbeitsentgelt erhal-
ten, so vermindert sich die Jahressonderzahlung um 1/12 für jeden Kalendermonat, für
den der Arbeitnehmer kein Arbeitsentgelt erhalten hat.

5. Der Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis mindestens 10 Jahre ununterbrochen be-
standen hat, erhält 1/12 der Jahressonderzahlung nach Abs. 1 für jeden Monat des Be-
Stehens des Arbeitsverhältnisses im laufenden Kalenderjahr, wenn er wegen Errei-
chens der gesetzlichen Regelaltersgrenze oder wegen einer Berufs- oder Erwerbsunfä-
higkeit aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet.

6. Die Auszahlung der Jahressonderzahlung erfolgt mit dem Gehalt für den Monat No-
vember.

§ 23a Tarifliches Zusatzgeld (EVG-ZUG) [gültig ab 01.01.2026]

1. Ab dem 1 . Januar 2026 haben Arbeitnehmer je Kalenderjahr einen Anspruch auf tarifli-
ches Zusatzgeld (EVG-ZUG).

2. Das EVG-ZUG wird jeweils im April ausbezahlt.

3. Das EVG-ZUG beträgt 25% des individuellen Monatstabellenentgelts des Arbeitnehmers.
Maßgeblich ist das zum Zeitpunkt derAuszahlung unter Berücksichtigung ausgeübter
Wahloptionen geltende Monatstabellenentgelt. Arbeitnehmer in Teilzeit haben einen ihrer
Arbeitszeit entsprechenden anteiligen Anspruch; maßgeblich sind insoweit die Verhält-
nisse zum Zeitpunkt derAuszahlung.

4. Für jeden vollen Kalendermonat im vorausgehenden Referenzzeitraum ohne Anspruch
auf Monatstabellenentgelt, gleich aus welchem Rechtsgrund, reduziert sich der Anspruch
um ein Zwölftel. Referenzzeitraum ist der Zeitraum der unmittelbar vor dem Auszahlungs-
monat liegenden zusammenhängenden zwölf Kalendermonate. Bei einem Wechsel von
einem Ausbildungs- in ein Arbeitsverhältnis beim Arbeitgeber oder bei einem Wechsel
sonstiger Beschäftigter, die keine Arbeitnehmer sind, im Laufe des Kalenderjahres bis
zum Zeitpunkt der Auszahlung, wird der Wechselmonat dem Arbeitsverhältnis zugeschla-
gen.

5. Nachfolgend abschließend aufgeführten Arbeitnehmern können ab 01 Januar 2027 für
einen Teil in Höhe von 10 von 25 Prozentpunkten des tariflichen Zusatzgeldes eine Frei-
Stellung in Anspruch nehmen:

a. Arbeitnehmer, die in dem Kalenderjahr, in dem das EVG-ZUG gezahlt wird,
Wechselschichtarbeit leisten, nach 5 Jahren Wechselschichtarbeit beim Arbeitge-
ber.

Wechselschichtarbeit im Sinne dieser Bestimmung setzt voraus, dass der Arbeit-
nehmer

• Schichtarbeit zu unterschiedlichen Tageszeiten (tagesbezogene Beset-
zungszeit von mindestens 13 Stunden) leistet, und
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• im Kalenderjahr nach einem Dienstplan regelmäßig und in erheblichem
Umfang an Samstagen, an Sonntagen, an Feiertagen oder in der Nacht
(Arbeitsende nach 22:00 Uhr bzw. Arbeitsbeginn vor 06:00 Uhr oder Arbeit
im Zeitraum zwischen 22.00 Uhr und 06:00 Uhr) zum Einsatz kommt.

Protokollnotiz:

Der Arbeitnehmer kommt an den genannten Tagen bzw. in der Nacht in er-
heblichem Umfang zum Einsatz, wenn er im Kalenderjahr planmäßig in der
Summe an mindestens 52 Samstagen, Sonntagen, Feiertagen oder Tagen in
der Nacht arbeitet.

b. Arbeitnehmer nach zwei Jahren Betriebszugehörigkeit, die in dem Kalenderjahr,
in dem das EVG-ZUG gezahlt wird, im Sinne des Pflegezeitgesetzes nahe Ange-
hörige, die mindestens den Pflegegrad 2 aufweisen, in häuslicher Umgebung pfle-
gen. Die Pflegebedürftigkeit des nahen Angehörigen ist durch Vorlage einer aktu-
eilen Bescheinigung der Pflegekasse oder des Medizinischen Dienstes nachzu-
weisen. Bei in der privaten Pflegeversicherung versicherten Pflegebedürftigen, ist
ein entsprechender Nachweis zu erbringen.

c. Arbeitnehmer nach zwei Jahren Betriebszugehörigkeit, die die in dem Kalender-
Jahr, in dem das EVG-ZUG gezahlt wird, ein in ihrer häuslichen Gemeinschaft le-
bendes leibliches Kind, Stief-, Adoptiv- oder Pflegekind, das das 12. Lebensjahr
noch nicht vollendet hat, betreuen und erziehen.

Maßgeblich ist in allen Fällen (Buchst, a), b) und c)), dass die Anspruchsvorausset
zungen an dem Tag der Freistellung vorliegen.

6. Der Freistellungsanspruch nach Abs. 5 beträgt 2 Tage. Grundsätzlich erfolgt die Inan-
spruchnahme in Form von ganzen freien Tagen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer können
sich einvernehmlich auch auf eine hiervon abweichende Inanspruchnahme verständigen.

Für Arbeitnehmer, bei denen sich die Arbeitszeit regelmäßig auf weniger als 5 Tage pro
Woche verteilt, berechnet sich der Freistellungsanspruch anteilig. Ergibt sich durch die
Umrechnung des Freistellungsanspruchs ein Dezimalwert, wird dieser Dezimalwert durch
stundenweise Freistellung ausgeglichen.

Protokollnotiz zu Unterabs. 1:

Alle Kalendertage, an denen der Arbeitnehmer zu arbeiten hätte, kommen grundsätzlich
a/s Freistellungstage in Betracht.

7. Bei der zeitlichen Festlegung der Freistellung sind die Wünsche des Arbeitnehmers, im
Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten zu berücksichtigen. Eine beantragte und geneh-
migte Freistellung kann nicht einseitig durch den Arbeitgeber und nicht einseitig durch
den Arbeitnehmer, sondern nur einvernehmlich abgesagt werden. Kann der Freistel-
lungsanspruch nicht oder nicht vollständig im Kalenderjahr genommen werden, verfällt
der restliche Freistellungsanspruch. Im Umfang der nicht realisierten Freistellungstage
besteht der entsprechende finanzielle Anspruch auf das tarifliche Zusatzgeld.

8. Der Arbeitnehmer muss bis zum 30. Juni des vorhergehenden Jahres die Inanspruch-
nähme der tariflichen Freistellungszeit für das folgende Jahr dem Arbeitgeber in Textform
mitteilen.
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9. Arbeitnehmer sind an ihre Wahl der Freistellung mindestens für ein Kalenderjahr gebun-
den. Einvernehmlich kann anstatt der gewählten Freistellung zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer die Ausbezahlung des tariflichen Zusatzgeldes vereinbart werden.

10. Der Anspruch auf Freistellung setzt voraus, dass die Voraussetzungen für die Gewäh-
rung des ungekürzten Zusatzgeldes in Höhe von 10% erfüllt werden. Sollte in der erfor-
derlichen Höhe keinen Anspruch auf das Zusatzgeld bestehen, besteht kein Anspruch
auf Gewährung der Freistellungstage. Ist die Freistellung bereits erfolgt, erfolgt eine An-
rechnung auf noch nicht genommene Erholungsurlaubstage oder Zusatzurlaubstage oder
auf noch nicht durch Freizeit ausgeglichene Überstunden.

§ 24 Wegekosten

1. Jedem Arbeitnehmer ist ein fester Einsatzort zu benennen. Hiervon darf nur im Einver-
nehmen mit dem Arbeitnehmer abgewichen werden.

2. Wegekosten werden für einen durch den Arbeitgeber angeordneten Einsatz an einem
anderen Einsatzort wie folgt pauschal je Einsatz vergütet:

• einfache Entfernung < 40 km: Euro 40,00; ab 01.11.2025 Euro 40,80; ab
01.11.2026Euro41,62brutto

• einfache Entfernung < 60 km: Euro 42,69, ab 01.11.2025 Euro 43,54; ab
01.11.2026 Euro 44,41 brutto

® einfache Entfernung >/= 60 km: Euro 64,04, ab 01.11.2025 Euro 65,32, ab
01.11.2026 Euro 66,63 brutto

• einfache Entfernung >/= 80 km: Euro 85,38, ab 01.11.2025 Euro 87,09, ab
01.11.2026 Euro 88,83brutto.

3. Die Entfernungen ergeben sich aus der Anlage 1 dieses Haustarifvertrages.

4. In diesen Fällen findet die Regelung über die Verkürzung der Ruhezeit nach § 5 Abs. 2
ArbZG keine Anwendung.

5. Die Wegekostenregelung hat das bestehende Streckennetz des Arbeitgebers zum
Zeitpunkt des Tarifabschlusses als Grundlage. Sollte sich das Streckennetz des Arbeit-
gebers erweitern, verpflichten sich die Tarifvertragsparteien, unverzüglich auf Basis der
bereits bestehenden Regelung eine ergänzende Regelung zur Aufnahme der hinzu-
kommenden Standorte zu treffen.

6. Die pauschalen Vergütungen für Wegekosten erhöhen sich bei allgemeinen tariflichen
Erhöhungen der Monatstabellenentgelte (Anlage 3) nach dem 30. November 2024. um
den von den Tarifvertragsparteien festgelegten durchschnittlichen vom Hundertsatz der
allgemeinen Erhöhung der Monatstabellenentgelte.

§ 25 Zulagen und Zuschläge

1. Die folgenden Zulagen (Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeitszulage) werden je Ar-
beitsstunde gezahlt:

• Sonntagszulage in Höhe von 5,57 Euro, ab01.11.2025 5,68 Euro, ab 01.11.2026
5,79 Euro

• Feiertagszulage in Höhe von 7,36 Euro, ab 01.11.2025 7,51 Euro, ab01.11.2026
7,66 Euro
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• Nachtarbeitszulage in Höhe von 3,29 Euro, ab 01.11.2025 3,36 Euro, ab
01.11.2026 3,43 Euro

2. Die Fahrentschädigung beträgt 6,65 Euro/Schicht.

Voraussetzung für die Gewährung einer Fahrentschädigung ist eine Dienstschicht auf
dem Zug mit Zugfahrt.

3. Nachtarbeit ist die in der Zeit von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr geleistete oder angerechnete
Arbeitszeit.

Ab dem 1. März 2024 gilt: Die Zulage für Nachtarbeit (Abs. 3) erhöht sich für jede
Stunde im Zeitraum 00:00 Uhr bis 04:00 Uhr

a) bei einer Schicht, die nach 00:00 Uhr und vor 04:00 Uhr
beendet wird, um 1,53 Euro

b) bei einer Schicht, die nach 00:00 Uhr und vor 04:00 Uhr
begonnen wird um 3,05 Euro

4. Sonntagsarbeit ist die an Sonntagen geleistete oder angerechnete Arbeitszeit.

5. Feiertagsarbeit ist die an den für das jeweilige Bundesland geltenden gesetzlichen Fei-
ertagen geleistete oder angerechnete Arbeitszeit. Ostersonntag und Pfingstsonntag
gelten als gesetzliche Feiertage in diesem Sinne.

6. Beim Zusammentreffen von Sonn- und Feiertagszulage wird nur die Feiertagszulage
bezahlt.

7. Die zulagenberechtigten Zeiten sind, für jede Zulage getrennt und jeweils minutenge-
nau erfasst, für den Kalendermonat zusammenzurechnen. Bei der sich hierbei jeweils
ergebenden Summe werden Zeiten von 30 Minuten und mehr auf eine volle Stunde
aufgerundet; Zeiten von weniger als 30 Minuten bleiben unberücksichtigt.

8. Die Zulagen nach Abs. 1 für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit erhöhen sich bei
allgemeinen tariflichen Erhöhungen der Monatstabellenentgelte (Anlage 3) nach dem
30. November 2024 um den von den Tarifvertragsparteien festgelegten durchschnittli-
chen Vomhundertsatz der allgemeinen Erhöhung der Monatstabellenentgelte.

9. Arbeitnehmer der Funktionsbereiche Leitstelle bzw. Werkstatt erhalten, sofern sie im
Schichtdienst tätig sind, eine Schichtzulage analog des Abs. 2. Für die Gewährung die-
ser Schichtzulage ist eine Dienstschicht mit operativer Ausübung der Tätigkeit erforder-
lich.

10. a) Sofern ein Triebfahrzeugführer die Tätigkeit als Ausbildungs-Tf und als Auslands-Tf
gem. Entgeltgruppenverzeichnis gleichzeitig wahrnimmt, erhält der Triebfahrzeugführer
zusätzlich zu seiner Grundvergütung der Vergütungsgruppe 6 eine monatliche Zutage
in Höhe von 150 Euro.

b) Bei nur zeitanteiliger Übernahme der Tätigkeit als Ausbildungs-Tf zusätzlich zur Tä-
tigkeit als Ausland-Tf erhält der Triebfahrzeugführer eine Zulage in Höhe von 7,50 Euro
pro geleisteter Schicht, max. jedoch 150 Euro im Monat.

c) Arbeitnehmer, die Auszubildende im Bereich Werkstatt und Verwaltung beim Erwerb
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beruflicher und betrieblicher Handlungsfähigkeit an Arbeitsplätzen anleiten (Wissens-
Vermittlung), erhalten eine Zulage in Höhe von 7,50 Euro pro Schicht, in der die Wis-
sensvermittlung ausgeübt wird. Leitet ein Arbeitnehmer in einer Schicht mehr als einen
Auszubildenden an, fällt die Wissensvermittlerzulage nur einmal an. Pro Auszubilden-
dem ist die Wissensvermittlerzulage aufmax. 7,50 Euro pro Schicht begrenzt.

Die Tarifvertragsparteien stimmen darin überein, dass das mit der Wissensvermittlung
verbundene besondere Engagement bei fachlich oder disziplinarisch Vorgesetzten be-
reits mit dem Monatstabellenentgelt abgegolten ist.

Die Tarifvertragsparteien stimmen darin überein, dass der Schichtbegriff nicht nur die
Schichtarbeit, sondern auch den Arbeitstag erfasst.

11. Arbeitnehmer, die im Werkstattbereich tätig sind, erhalten eine Zulage in Höhe von
1,47 Euro brutto/Stunde für folgende Tätigkeiten:

a) Reinigung der Unterseite eines Eisenbahnfahrzeuges als Vorbereitung für die
Powerpack-Bearbeitung,

b) Arbeiten auf freier Strecke in Zwangsstellungen (z.B. unter dem Eisenbahnfahrzeug)
für Arbeitnehmer, die nicht im mobilen Team eingesetzt werden und

c) Arbeiten an WC-Anlagen, welche über die üblichen Arbeiten (regelmäßige Fristen,
Wartungsarbeiten) hinausgehen (z.B. Beseitigung von Verstopfungen).

Für die Berechnung der Zulage gelten die Regelungen des Abs. 7.

§ 26 Sterbegeld und Unterstützungen

1. Beim Tode des Arbeitnehmers erhalten

a) der überlebende Ehegatte / eingetragene Lebenspartner / Lebensgefährte,

b) die leiblichen Kinder,

c) die an Kindes statt angenommenen Kinder

Sterbegeld.

2. Als Sterbegeld wird einmal für die restlichen Tage des Sterbemonats sowie für weitere
zwei Monate das Monatstabellenentgelt nach § 22 gezahlt.

3. Durch Zahlung des Sterbegeldes an einen der nach Absatz 1 Berechtigten erlöschen
die Ansprüche etwaiger anderer Berechtigter.

4. Wer schuldhaft den Tod des Arbeitnehmers herbeigeführt hat, hat keinen Anspruch auf
Zahlung des Sterbegelds.

5. Sind Angehörige im Sinne des Absatzes 1 nicht vorhanden, kann eine Unterstützung in
Höhe des Sterbegeldes an sonstige Personen gezahlt werden, die die Kosten der letz-
ten Krankheit oder die der Beisetzung getragen haben, höchstens bis zur Höhe ihrer
Aufwendungen. Der Arbeitgeber bestimmt im Einvernehmen mit dem Betriebsrat, an
wen die Unterstützung zu zahlen oder wie sie unter mehrere Berechtigte aufzuteilen
ist.
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§ 27 Entgeltumwandlung

1. Der Arbeitnehmer kann durch schriftliche Erklärung verlangen, dass künftige tarifver-
fragliche Entgeltansprüche vollständig oder anteilig durch Entgeltumwandlung für seine
betriebliche Altersversorgung verwendet werden. Einzelheiten und Durchführungsweg
werden durch die Betriebsparteien geregelt.

2. Befristet bis zu einem Wegfall der Sozialversicherungsfreiheit für Beiträge der betriebli-
chen Altersversorgung durch Entgeltumwandlung gewährt der Arbeitgeber einem Ar-
beitnehmer einen Zuschuss in Höhe von 20 Prozent des Umwandlungsbetrages nach
§ 1a BetrAVG. Voraussetzung ist ein ungekündigtes Arbeitsverhältnis. Nach einem
eventuellen Wegfall der Sozialversicherungsfreiheit wird über diesen Arbeitgeberzu-
schuss erneut verhandelt.

Protokollnotiz:

D/e Parteien sind sich einig, dass grundsätzlich kein Anspruch auf ein vom Arbeitgeber
finanzierter VWL-Zuschuss besteht. Ein VWL-Zuschuss in Höhe von 6,65 € wird nur für
zum 30. Juni 2011 bestehende Alt- Verträge bis zu deren Ablauf gezahlt. Eine Verlän-
gerung von bestehenden Verträgen ist für die Gewährung des Zuschusses unschäd-
lich, sofern mit Ausnahme der Laufzeit keine sonstigen Bestimmungen geändert wer-
den.

§ 27a Betriebliche Altersvorsorge

Arbeitnehmer haben Anspruch auf eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge.
Der Arbeitgeber zahlt monatlich 2 Prozent des jeweiligen Monatstabellenentgelts. Dieser Be-
trag wird ausschließlich für die betriebliche Altersvorsorge in einem Durchführungsweg nach
dem Betriebsrentengesetz (BetrAVG) verwendet. Einzelheiten und Durchführungsweg wer-
den durch die Betriebsparteien geregelt.

Abschnitt IV
Entgeltfortzahlung und Krankenbezüge

§ 28 Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

1. Der Arbeitnehmer erhält Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall nach den jeweils gelten-
den gesetzlichen Bestimmungen. Abweichend davon richtet sich die Höhe der Entgelt-
fortzahlung nach § 19 Abs. 8.

2. Nach einjähriger ununterbrochener Dauer des Arbeitsverhältnisses erhält von der sieb-
ten Woche der Arbeitsunfähigkeit an

a) der krankenversicherungspflichtige Arbeitnehmer einen Krankengeldzuschuss in
Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den tatsächlichen Barleistungen des
Sozialversicherungsträgers und dem Nettoarbeitsentgelt im Entgeltfortzahlungs-
Zeitraum,

b) der Arbeitnehmer, der nicht gesetzlich krankenversicherungspflichtig ist und der
einen Arbeitgeberzuschuss zum Krankenversicherungsbeitrag nach § 257 SGB V
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erhält, einen Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen
den Barleistungen, die von der zuständigen Pflichtkrankenkasse gezahlt würden,
wenn der Arbeitnehmer versicherungspflichtig wäre, und dem Nettoarbeitsentgelt,
Nettoarbeitsentgelt ist das um die gesetzlichen Abzüge verminderte Arbeitsent-
gelt.

3. Der Krankengeldzuschuss nach Absatz 2 wird gewährt

a) bei einer Betriebszugehörigkeitszeit von mehr als einem Jahr bis zur Dauer von
13 Wochen,

b) bei einer Betriebszugehörigkeitszeit von mehr als drei Jahren bis zur Dauer von
26 Wochen, jedoch nicht über die Dauer des Beschäftigungsverhältnisses hinaus.
Die Dauer der Entgeltfortzahlung nach Absatz 1 wird angerechnet.

4. Innerhalb eines Kalenderjahres wird der Krankengeldzuschuss insgesamt nur für die
nach Absatz 3 zulässige Dauer gewährt. Erstreckt sich eine Krankheit ununterbro-
chen von einem Kalenderjahr in das nächste Kalenderjahr, verbleibt es bei dem An-
Spruch aus dem vorhergehenden Jahr. Erleidet der Arbeitnehmer im neuen Kalender-
Jahr innerhalb von 13 Wochen nach Wiederaufnähme der Arbeit einen Rückfall im
gleichen Krankheitsbild, verbleibt es ebenfalls bei dem Anspruch aus dem vorherge-
henden Jahr. Ob ein Rückfall vorliegt, entscheidet sich nach den für die Kranken-
kasse maßgebenden gesetzlichen Vorschriften.

5. Kein Anspruch auf Krankengeldzuschuss besteht

a) wenn der Arbeitnehmer sich die Arbeitsunfähigkeit grobfahrlässig, vorsätzlich
oder bei einer vom Arbeitgeber nicht genehmigten Nebentätigkeit zugezogen hat,

b) bei Unfällen im fremden, eigenen oder Familienbetrieb, bei Berufssport, schuld-
hafter Beteiligung an Schlägereien oder bei Unfällen, die auf strafbare Handlun-
gen zurückzuführen sind,

c) wenn die Vorschriften der Krankenkasse schuldhaft übertreten werden,

d) wenn während der Erkrankung für Dritte gearbeitet wird.

6. Der Anspruch auf Krankengeldzuschuss erlischt von dem Zeitpunkt an, von dem der
Arbeitnehmer Rente wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit oder Verletztenrente aus
der Unfallversicherung erhält.

7. Ergibt sich nach endgültiger Regelung des Versicherungsfalles durch die Sozialversi-
cherung, dass der Arbeitgeber den Krankengeldzuschuss nach diesem Tarifvertrag
zu hoch gezahlt hat, gelten die Mehrleistungen als Vorschusszahlung auf die Versi-
cherungsleistungen. Der Arbeitgeber hat in Höhe seiner Mehrleistungen Anspruch auf
die zzt. der Geltendmachung noch nicht gezahlten Versicherungsleistungen.

8. Bei missbräuchlichem Bezug des Krankengeldzuschusses wird die Weiterzahlung so-
fort eingestellt; der Arbeitnehmer hat die zu Unrecht in Empfang genommenen Kran-
kenbezüge zurückzuzahlen.
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§ 29 Verlust der persönlichen Eignung

Arbeitnehmer, die aufgrund einer psychischen oder physischen Einschränkung, die nach
Gutachten des Betriebsarztes auf die berufliche Belastung zurückgeht, ihre arbeitsvertragli-
ehe Tätigkeit nicht mehr ausüben können, haben folgende Fürsorgeansprüche gegen den
Arbeitgeber:

• Prüfung, ob eine betriebsinterne Weiterbeschäftigung auf einem anderen Arbeitsplatz
möglich ist,

• bevorzugte Berücksichtigung, soweit gesetzlich möglich, bei der Besetzung eines
freien Arbeitsplatzes, der für die betriebsinterne Weiterbeschäftigung geeignet ist,

• Übernahme von nachgewiesenen Qualifizierungskosten für den neuen Arbeitsplatz
bis zur Höhe von einem Monatstabellenentgelt,

• Übernahme von Umzugskosten bis zur Höhe der nach dem Bundesumzugskostenge-
setz für sonstige Umzugskosten geltenden Pauschalen gegen nachgewiesene Kos-
ten,

• bei geringerer Vergütung des Ersatzarbeitsplatzes: Ausgleich auf maximal 90 Prozent
des vorherigen Bruttotabellenentgeltes in den ersten 12 Monaten nach Antritt des
neuen Arbeitsplatzes,

• bei Ausscheiden aus dem Unternehmen mangels geeignetem Ersatzarbeitsplatz:
Übernahme von nachgewiesenen Kosten für die berufliche Neuorientierung in den
ersten sechs Monaten nach Ausscheiden bis zur Höhe von einem Monatstabellenent-
gelt.

§ 30 Absicherung nach traumatischen Ereignissen

Arbeitnehmer, die während der Dienstausübung einem traumatischen Ereignis ausgesetzt
waren, bei denen Personen schwer verletzt oder getötet wurden, haben folgende Fürsor-
geansprüche gegen den Arbeitgeber:

• Auf Wunsch schnellstmögliche psychologische Erstbetreuung ohne Kosten für den
Arbeitnehmer,

• nach Ende der Entgeltfortzahlung Krankengeldzuschuss des Arbeitgebers, der die
Differenz zwischen Krankengeld/Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung und
dem durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelt der letzten drei Monate vor dem traumati-
sehen Ereignis (ohne Einmalzahlungen) als Bruttozahlung ausgleicht, bis wieder eine
reguläre Entgeltzahlung stattfindet bzw. längstens bis zum Ende der 26. Krankheits-
woche,

• Übernahme von Arzt- oder Rehabilitationskosten, sofern diese nicht von der Kranken-
kasse/Unfallversicherung getragen werden, bis zur Höhe von zwei Monatstabel-
lenentgelten.

Für den Fall, dass aufgrund eines traumatischen Ereignisses (traumatische Ereignisse sind
solche, bei denen in Ausübung der Tätigkeit als Lokomotivführer bzw. als mitfahrendes Per-
sonal auf dem Führerstand Personen schwer verletzt bzw. getötet wurden, bzw. solche, bei
denen Arbeitnehmer in Ausübung ihrer Tätigkeiten unmittelbar mit auf die vorgenannte Art
schwer verletzten bzw. getöteten Personen in Kontakt kommen) oder einer psychischen oder
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physischen Einschränkung, die auf berufliche Gründe zurückgeht, eine dauerhafte Fahr-
dienstuntauglichkeit (dFDU) bzw. dauerhafte Dienstuntauglichkeit (dDU) eintritt, gelten er-
gänzend folgende Bestimmungen:

a) Die dFDU liegt vor, wenn ein Lokomotivführer nach wiederholter Feststellung eines nach
§ 16 TfV anerkannten Arztes auf der Basis eines mit dem Krankheitsbild befassten fach-
ärztlichen Gutachtens nicht mehr die gesundheitlichen Voraussetzungen iSv. § 5 Abs. 1
Nr. 3 TfV für den Erhalt des Triebfahrzeugführerscheins erfüllt.

Für andere Arbeitnehmer gilt dies sinngemäß mit der Maßgabe, dass auch ein anderer
Arzt die wiederholte Feststellung der dDU treffen kann.

b) Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen einer dFDU bzw. dDU und einem beruflichen
traumatischen Ereignis gilt als gegeben, wenn nach einem psychiatrischen Gutachten
feststeht, dass der betroffene Arbeitnehmer nach dem Ereignis eine posttraumatische
Belastungsstörung entwickelt hat und diese trotz Behandlung in eine chronische psychi-
sehe Störung übergegangen ist, und aus diesem Grund die gesundheitlichen Vorausset-
zungen für die Erteilung eines Triebfahrzeugführerscheins nicht mehr erfüllt sind bzw.
die gesundheitliche Tauglichkeit bei anderen Arbeitnehmern nicht mehr gegeben ist
(traumabedingte dFDU bzw. traumabedingte dDU).

c) Die dFDU beruht bei einem Lokomotivführer auf beruflichen Gründen, wenn ein aner-
kannter, während der Arbeit erlittener Arbeitsunfall (nicht Wegeunfall) ursächlich für den
Gesundheitsschaden ist oder sie nach sozialmedizinischem Gutachten überwiegend auf
die Tätigkeit als Lokomotivführer zurückzuführen ist (berufsbedingte dFDU). DerArbeits-
Unfall ist anerkannt, wenn der Arbeitgeber die erforderliche Unfallanzeige an den Unfall-
versicherungsträger erstattet hat.

Für Zugbegleiter beruht die dFDU auf beruflichen Gründen, wenn der Zugbegleiter wäh-
rend der Arbeit durch einen körperlichen Angriff einen Gesundheitsschaden erleidet, der
ursächlich für die dFDU ist.

d) Die wiederholte medizinische Untersuchung nach Buchst, a) erfolgt frühestens 3 Monate
nach der ersten Untersuchung, bei der die Fahrdienstuntauglichkeit bzw. Dienstuntaug-
lichkeit festgestellt wurde. Wird durch die wiederholte medizinische Untersuchung fest-
gestellt, dass die Wiederherstellung der Fahrdiensttauglichkeit bzw. Diensttauglichkeit
innerhalb von zwei Jahren nicht wahrscheinlich ist, so ist die dFDU bzw. dDU ISv.
Buchst, a) festgestellt.

e) Liegt die auf einem traumatischen Ereignis (Buchst, b)) beruhende dFDU bzw. dDU oder
auf beruflichen Gründen (Buchst, c)) beruhende dFDU vor, gilt:

Ab Feststellung der dFDU bzw. dDU (Buchst, d)) besteht für 10 Monate Bestandsschutz
bzgl. des Arbeitsverhältnisses. Die Zahlung von Vergütung in diesem Zeitraum richtet
sich nach den gesetzlichen, tariflichen und arbeitsvertraglichen Bestimmungen. In der
Regel wird der Arbeitgeber unmittelbar nach Feststellung der dFDU bzw. dDU die not-
wendigen Qualifizierungsmaßnahmen nach Abs. 2 und die Maßnahmen des betriebli-
chen Eingliederungsmanagements beginnen.

f) Vorrangiges Ziel der in Buchst, e) genannten Maßnahmen ist die unbefristete Weiterbe-
schäftigung des betroffenen Arbeitnehmers auf einem anderen freien, zumutbaren Ar-
beitsplatz. Der betroffene Arbeitnehmer ist verpflichtet, aktiv an der Erreichung dieses
Zieles mitzuwirken.
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Zumutbar sind alle vom Haustarifvertrag erfassten Tätigkeiten und für Lokomotivführer
alle anderen Tätigkeiten im Unternehmen, für deren Ausübung eine erfolgreich abge-
schlossene Berufsausbildung Voraussetzung ist (Facharbeitertätigkeit) bzw. für alle an-
deren Arbeitnehmer alle anderen Tätigkeiten im Unternehmen, es sei denn, es handelt
sich um reine Anlerntätigkeiten, und die dem Arbeitnehmer unbefristet und mit mindes-
tens dem gleichen individuellen Arbeitszeitvolumen übertragen werden können. Handelt
es sich um eine Tätigkeit, die niedriger vergütet wird als die bisherige Tätigkeit, gilt:

Ist bei angenommenem gleich bleibendem individuellen Arbeitszeit-Soll das Monatsta-
bellenentgelt des Arbeitnehmers im Falle der Weiterbeschäftigung in einer anderen Tä-
tigkeit niedriger als das Monatstabellenentgelt in der Tätigkeit, die bis zum Zeitpunkt des
Verlustes der persönlichen Eignung ausgeübt wurde, besteht zeitlich befristet für die
Dauer eines Jahres Anspruch auf eine Ergänzungszulage. Der Anspruch besteht nicht,
wenn der Arbeitnehmer zum Zeitpunkt des Verlustes der persönlichen Eignung noch
kein volles Jahr beim Arbeitgeber beschäftigt war.

Der Anspruch besteht in Höhe der Differenz zwischen dem Monatstabellenentgelt in der
neuen Tätigkeit und 90 Prozent des bisherigen Monatstabellenentgelt. Für die Berech-
nung gelten die Verhältnisse an dem Tag, an dem der Arbeitnehmer eine neue Tätigkeit
übernimmt oder für diese qualifiziert wird unter der Annahme, dass er bis zum Vortag
seine ursprüngliche arbeitsvertraglich vereinbarte Tätigkeit ausgeführt hätte. Arbeitneh-
mer, bei denen das individuelle Arbeitszeit-Soll in der neuen Tätigkeit geringer ist als in
der bisherigen Tätigkeit, erhalten die Zulage anteilig, wenn das bisherige Arbeitszeit-Soll
aufgrund ärztlichen Attestes nicht mehr abverlangt werden kann.

Die Ergänzungszulage wird bei allgemeinen Erhöhungen der Monatstabellenentgelte,
bei Veränderungen des individuellen Arbeitszeit-Solls, bei Höher- und Rückgruppierun-
gen und bei einem Wechsel der Berufserfahrungsstufe neu berechnet.

Zumutbar sind Wegezeiten zur Ausübung der neuen Tätigkeit, die die Grenzen des
§140 Abs. 4SGB III einhalten.

g) Konnte dem betroffenen Arbeitnehmer im Zeitraum nach Buchst, e) trotz seiner voraus-
gesetzten aktiven Beteiligung keine neue unbefristete zumutbare Tätigkeit übertragen
werden, und besteht die dFDU bzw. dDU weiterhin, so wird ihm derAbschluss eines
Aufhebungsvertrages angeboten, der mit dem Verlust der gesundheitlichen Tauglichkeit
begründet wird und mit Ende der individuell einzuhaltenden Kündigungsfrist entspre-
chenden Auslauffrist wirkt. Bis zum Ablauf der Auslauffrist bestimmen sich die Ansprü-
ehe des Arbeitnehmers nach den gesetzlichen, tariflichen und arbeitsvertraglichen Best-
immungen. Lehnt der Arbeitnehmer den Abschluss des Aufhebungsvertrages ab, ist eine
personenbedingte Kündigung nicht ausgeschlossen, soweit diese nicht durch andere
Regelungen ausgeschlossen ist.

h) Bei Abschluss des Aufhebungsvertrages ist weitestgehend darauf Rücksicht zu nehmen,
dass die Ursache der Beendigung im Regelfall als wichtiger Grund iSv. § 159 Abs. 1
SGB III zu bewerten sein kann, so dass möglichst keine arbeitsförderungsrechtlichen
Nachteile für den Arbeitnehmer eintreten. Wenn und soweit dies nicht zu vermeiden ist,
treffen diese den Arbeitnehmer.

i) Der Arbeitnehmer hat im Rahmen des Abschlusses des Aufhebungsvertrages Anspruch
auf eine Abfindung, die sich unter Zugrundelegung der unmittelbar vor Feststellung der
dFDU bzw. dDU maßgebenden Entgeltgruppe und Stufe mit dem zum Auszahlungszeit-
punkt der Abfindung (Beendigung des Arbeitsverhältnisses) gültigen Monatstabellenent-
gelts berechnet, und zwar in Höhe des 24-fachen Betrages im Falle des Buchst, b), und
in Höhe des 12-fachen Betrages ab 2 Jahren Tätigkeit im Geltungsbereich des
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Haustarifvertrages, bis 2 Jahre Tätigkeit im Geltungsbereich des Haustarifvertrages in
Höhe des 6-fachen Betrages, im Falle des Buchst, c) für Lokomotivführer und Zugbeglei-
ter.

Die Abfindung kann nicht beansprucht werden, wenn das Arbeitsverhältnis vor Fälligkeit
aus anderen Gründen endet (z. B. wegen Gewährung einer Rente wegen Erwerbsminde-
rung), oder wenn wegen der dFDU bzw. dDU eine Rentenleistung der Berufsgenossen-
schaft erfolgt. Der betroffene Arbeitnehmer ist verpflichtet, bei Vorliegen der Vorausset-
zungen solche Leistungen zu beantragen.

Die Abfindung kann nicht beansprucht werden bzw. ist zurückzuzahlen, wenn der be-
troffene Arbeitnehmer innerhalb von zwei Jahren nach Feststellung der dFDU bzw. dDU
seine bisherige Tätigkeit wieder ausübt.

Abschnitt V
Schlussbestimmungen

§ 31 Beendigung des Arbeitsverhältnisses

1. Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf

a) nach Ablauf der Befristung,

b) im gegenseitigen Einvernehmen,

c) mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Arbeitnehmer das jeweilige Alter für
die gesetzliche Regelaltersrente erreicht,

d) mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Arbeitnehmer den Bescheid für eine
unbefristete Rente wegen voller Erwerbsminderung erhält; im Falle einer befriste-
ten Rente wegen voller Erwerbsminderung ruht das Arbeitsverhältnis.

2. Das Arbeitsverhältnis kann beiderseits ordentlich gekündigt werden. Dies gilt auch bei
befristeten Arbeitsverhältnissen. Für beide Seiten gelten die jeweils geltenden gesetzli-
chen Kündigungsfristen für den Arbeitgeber. Die beiderseitige Kündigungsfrist beträgt
derzeit

in den ersten zwei Beschäftigungsjahren 4 Wochen zum 15. oder zum Monatsende,
nach zwei Beschäftigungsjahren 1 Monat zum Monatsende,
nach fünf Beschäftigungsjahren 2 Monate zum Monatsende,
nach acht Beschäftigungsjahren 3 Monate zum Monatsende,
nach zehn Beschäftigungsjahren 4 Monate zum Monatsende,
nach zwölf Beschäftigungsjahren 5 Monate zum Monatsende,
nach fünfzehn Beschäftigungsjahren 6 Monate zum Monatsende und
nach zwanzig Beschäftigungsjahren 7 Monate zum Monatsende.

Für Arbeitnehmer in den Entgeltgruppen 5 und 6 beträgt die beiderseitige Kündigungs-
frist mindestens drei Monate zum Monatsende, evtl. längere gesetzliche Kündigungs-
fristen bleiben hiervon unberührt.

3. Während der vereinbarten Probezeit kann das Arbeitsverhältnis von beiden Seiten mit
einer Frist von vier Wochen gekündigt werden.
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4. Die Kündigung, gleich von welcher Vertragspartei, bedarf der Schriftform.

4a) In beiderseitigem Einvernehmen können Arbeitgeber und Arbeitnehmer freiwillig abwei-
chend längere beiderseitige Kündigungsfristen schriftlich vereinbaren. Diese Vereinba-
rung kann frühestens nach Ablauf der Probezeit gemäß § 3 Abs. 1 und 2 getroffen wer-
den. Eine solche Vereinbarung kann die beiderseitigen Kündigungsfristen auf maximal
drei Monate zum Quartalsende verlängern. Bei Abschluss einer solchen Vereinbarung
erhält der Arbeitnehmer ein um 100 Euroje Monat erhöhtes Monatstabellenentgelt, be-
ginnend mit dem Monat des Abschlusses der Vereinbarung.

4b) Eine einmal getroffene Vereinbarung zur Verlängerung der beiderseitigen Kündigungs-
fristen, kann nur von beiden Vertragsparteien mit der wirksamen Kündigung des Ar-
beitsverhältnisses gekündigt werden.

5. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses hat der Arbeitnehmer die dem Arbeitgeber
gehörenden Sachen (Werkzeuge, Schutzkleidung, Vorschriften, Ausweise, Bescheini-
gungen usw.) zurückzugeben und für fehlende Sachen Ersatz zu leisten.

§ 32 Wechsel des Leistungserbingers

1. Bei einem Wechsel des Leistungserbringers für Verkehrsleistungen im SPNV (Zuge-
winn oder Verlust von Verkehrsleistungen des Arbeitgebers), findet § 14 BranchenTV
SPNV Anwendung. Darüber hinaus gelten die nachfolgenden Regelungen.

2. Der Arbeitgeber verpflichtet sich, bei einem Auftragsverlust (Verkehrsvertrag SPNV)
innerhalb von zwei Monaten nach rechtkräftiger Vergabeentscheidung des Aufgaben-
trägers alle betroffenen Mitarbeiter im Unternehmen zu informieren und Gesprächsbe-
darf beim Nachfolgebetreiber hinsichtlich einer Beschäftigungssicherung beim Betrei-
berwechsel anzumelden.

3. Der Arbeitgeber verpflichtet sich, bei einem Auftragsgewinn den Mitarbeitern des Vor-
betreibers im Sinne von § 14 BranchenTV SPNV eine Chance zur Bewerbung zu ge-
ben und nach einem entsprechenden Auswahlverfahren allen geeigneten Bewerbern
einen Arbeitsvertrag anzubieten.

Ist die Anzahl der Bewerbungen des Vorbetreibers höher als die Anzahl der zu verge-
benden Stellen, findet eine positive Sozialauswahl statt.

Ist das Auswahlverfahren unter den Arbeitnehmern des Vorbetreibers abgeschlossen
und sind noch Stellen beim Arbeitgeber offen, so wird der Arbeitgeber diese über den
freien Arbeitsmarkt oderAusbildungsmaßnahmen besetzen.

4. Die Übernahme eigener Auszubildender in ein festes Arbeitsverhältnis nach erfolgrei-
ehern Abschluss der Ausbildung hat Vorrang vor der Einstellung von Mitarbeitern des
Vorbetreibers, sofern dem keine gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

§ 33 Zeugnis

1. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist dem Arbeitnehmer auf sein Verlangen
eine Bescheinigung über Art und Dauer seiner Tätigkeit auszustellen. Auf Verlangen ist
dem Arbeitnehmer weiterhin ein Zeugnis zu erstellen, das darüber hinaus Angaben zu
Leistung und Verhalten im Arbeitsverhältnis enthält.
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2. Bei einer betriebsbedingten Kündigung bzw. bei einer einvernehmlichen Beendigung
des Arbeitsverhältnisses sind dem Arbeitnehmer die Unterlagen gemäß Abs. 1 so früh-
zeitig vor Ende des Arbeitsverhältnisses auszuhändigen, dass die anschließende Ar-
beitsplatzsuche erleichtert bzw. ermöglicht wird.

§ 34 (freibleibend)

§ 35 Ausschlussfrist

1. Sämtliche Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb ei-
ner Ausschlussfrist von drei Monaten nach Fälligkeit bzw. im Falle der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses spätestens drei Monate nach Ende des Arbeitsverhältnisses ge-
genüber dem jeweils anderen Vertragspartner schriftlich geltend gemacht werden.

2. Lehnt der andere Vertragspartner den Anspruch schriftlich ab oder erklärt er sich nicht
innerhalb von acht Wochen nach der Geltendmachung des Anspruchs, so verfällt die-
ser, wenn er nicht innerhalb von drei Monaten nach Ablehnung bzw. Fristablauf ge-
richtlich geltend gemacht wird. Die Geltendmachung von Ansprüchen nach Ablauf der
genannten Fristen ist ausgeschlossen.

§ 36 Laufzeit und Kündigung

1. Der Haustarifvertrag tritt zum 1. Dezember 2024 in Kraft.

2. Der Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres
schriftlich gekündigt werden, erstmals zum 31. Dezember 2026.

3. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Tarifvertrages ganz oder teilweise nicht wirk-
sam sein oder werden, soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht
berührt werden.

4. Die Tarifvertragsparteien sind zu Verhandlungen verpflichtet, sofern sich im Zusam-
menhang mit der Einführung des Tarifvertrages nicht vorhersehbare Schwierigkeiten
ergeben, die Änderungen nahelegen. Dies gilt ebenso, wenn später wesentliche Ände-
rungen der wirtschaftlichen oder rechtlichen Rahmenbedingungen des SPNV-Marktes
mit Auswirkungen auf die hier geregelten Bedingungen wirksam werden sollten.

Hamm, den 12. Dezember 2024

(/ (cd^^.-
^'

eurobahn GmbH & Co. KG E^ßnbatt^ünd-Verli^hrsg^werkschaftirsg

fr;
/;

,^'

eurobahn Gmb)>^& Co. KG Eisenb^yMTrcfVerkehrsgewerkschaft
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Anlage 1:..........Übersicht der Entfernungen zur Gewährung von Wegekosten gem. § 24

(Streckennetz)
Anlage 2:.................................................................................... Entgeltgruppenverzeichnis

Anlage 3:........................................................................................................Entgelttabellen
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Anlage 2
Entgeltgruppenverzeichn

Entgelt-

gruppe

1

2

2a

3

Beschreibung

Arbeitnehmer, die ein abgegrenztes Sachgebiet bear-
heiten, zu dessen Ausübung eine mehr als vierwö-
chige Anlernzeit erforderlich ist.

Fahrgastbetreuung und Kundenbetreuer.

Lokomotivführer, die schienengebundene Triebfahr-
zeuge, Steuerwagen oder Triebzüge innerhalb von
Bahnhöfen führen und Inhaber eines Eisenbahnfahr-
zeug-Föhrerscheins der Klasse A oder B nach Trieb-
fahrzeugföhrerschein-Verordnung oder nach Klasse 1
bzw. 2 bzw. 3 derVDV-Schrift 753 sind.

Arbeitnehmer, die ihr Sachgebiet selbständig bearbei-
ten, zu dessen Ausübung regelmäßig eine abge-
schlossene berufsqualifizierende Fachausbildung
oder eine zweijährige Berufsausbildung im Sinne des
Berufsbildungsgesetzes erforderlich ist.

Fahrgastbetreuung und Kundenbetreuer

und darüber hinaus

regelmäßiger Einsatz über einen inländischen
Grenzbahnhof hinaus im internationalen Verkehr
und

regelmäßige Anwendung besonderer Kenntnisse
und Kompetenzen im ausländischen Betrieb sowie
der jeweils zugehörigen Sprache und

Abschluss einer diesbezüglichen Zusatzausbil-
düng

Kundenbetreuer mit Ausbildungsaufgaben

Qualifizierte gewerblich technische Tätigkeiten, zu de-
ren Ausübung regelmäßig eine abgeschlossene be-
rufsquatifizierende Fachausbildung oder eine dreijäh-
rige Berufsausbildung im Sinne des Bemfsbildungsge-
setzes erforderlich ist.

Arbeitnehmer, die ihr Sachgebiet selbstständig bear-
heiten, zu dessen Ausübung regelmäßig eine abge-
schlossene berufsqualifizierende Fachausbildung
oder eine dreijährige Berufsausbildung im Sinne des
Berufsbildungsgesetzes erforderlich ist.

Durchführung der externen und internen Kommunika-
tion über Betriebsabweichungen und eingeleitete Ge-
genmaßnahmen mit Entscheidungskompetenz.

Lokomotivführer, die schienengebundene Triebfahr-
zeuge, Steuerwagen oder Triebzüge innerhalb von
Bahnhöfen als auch auf der Strecke führen und

Richtbeispiele

Steward Bordgastronomie

Kundenbetreuer national

Rangier-Tf

Kundenbetreuer/Zugbegleiter
international

Ausbildungs-KuB

Mitarbeiter in der Werkstatt

Komponenten- & Anlagenin-
standhalter

Sachbearbeiter Instandhaltung

Sachbearbeiter in der Verwal-
tung

Dokumentationsassistent

Mitarbeiter im Kundencenter

Fahrgastinformationsmanager

Triebfahrzeugführer
(Klasse 3 / B)

Haustarifvertrag eurobahn ./. EVG Seite 39 von 46



Inhaber eines Eisenbahnfahrzeug-Führerscheins der
Klasse B nach Triebfahrzeugführerschein-Verordnung
oder nach Klasse 2 bzw. 3 der VDV-Schrift 753 sind.

Qualifizierte gewerblich technische Tätigkeiten, zu de-
ren Ausübung regelmäßig eine abgeschlossene be-
rufsqualifizierende Fachausbildung oder eine dreijäh-
rige Berufsausbildung im Sinne des Berufsbitdungsge-
setzes und weitere Zusatzqualifikationen erforderlich
sind,

Tätigkeiten, für die eine Berechtigung zur selbständi-
gen Ausübung definierter Aufgaben in für die Eisen-
bahnbetriebssicherheit der Fahrzeuge oder Kompo-
nenten relevanten Bereichen - auch ohne schriftliche
Arbeitsanweisungen oder Fertigungsunterlagen - er-
förderlich ist, sowie selbständige Durchführung der
dazu erforderlichen Prüftätigkeiten und Systemkon-
trollen,

oder

hochwertige, selbständig durchzuführende Prüftätig-
keiten an für die Eisenbahnbetriebssicherheit relevan-
ten Bauteilen

Mitarbeiter in der Werkstatt mit
Zusatzqualifikationen

Arbeitnehmer, die ihr Sachgebiet selbstständig bear-
heiten, zu dessen Ausübung regelmäßig eine abge-
schlossene berufsqualifizierende Fachausbildung
oder eine dreijährige Berufsausbildung im Sinne des
Berufsbildungsgesetzes sowie Zusatzqualifikationen
erforderlich sind.

Teamassistenten

Sacharbeiter mit Uberwa-
chungs- & Kontrollaufgaben
besonders verantwortlicher Tä-
tigkeit

Lokomotivführer, die schienengebundene Triebfahr-
zeuge, Steuerwagen oder Triebzüge innerhalb von
Bahnhöfen als auch auf der Strecke führen und Inha-
ber eines Eisenbahnfahrzeug-Führerscheins der
Klasse B nach Triebfahrzeugführerschein-Verordnung
oder nach Klasse 2 bzw. 3 der VDV-Schrift 753 sind

und darüber hinaus

- regelmäßiger Einsatz über einen inländischen
Grenzbahnhof hinaus im internationalen Verkehr
und

- regelmäßige Anwendung besonderer Kenntnisse
und Kompetenzen im ausländischen Betrieb sowie
der jeweils zugehörigen Sprache und

- Abschluss einer diesbezüglichen Zusatzausbildung

oder darüber hinaus

Arbeitnehmer oder Auszubildende fachlich ausbilden
oder fortbilden

Auslands-Tf

Ausbildungs-Tf
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5

6

Disposition und Koordination des Betriebsablaufes in
der Zugbildung bzw. Bereitstellungsleitung und/oder
kurzfristige Personaleinsatzplanung bei Personalaus-
fällen bzw. Arbeitsschwerpunkten.

Qualifikationsvoraussetzung der Entgeltgruppe 4, zu-
sätzlich verbunden mit der fachlichen Führung einer
Gruppe von Mitarbeitern.

Arbeitnehmer, die ein umfangreiches und schwieriges
Sachgebiet selbständig bearbeiten, das die Anforde-
rungen von der EG 4 deutlich übersteigt, Z.B. durch die
Wahrnehmung von Führungsaufgaben- oder heraus-
gehobenen Kontroll- oder Planungsaufgaben oder die
Ausübung besonders verantwortungsvoller Tätigkei-
ten, wozu regelmäßig neben einer abgeschlossenen
Berufsausbildung weitere Zusatzqualifikationen erfor-
derlich sind.

Aus- und Fortbildung für Mitarbeiter in Kundenbetreu-
ungstätigkeiten und / oder Abnahme von Prüfungen.

Lehrlokomotivführer sind Arbeitnehmer, die Lokomo-
tivführer und / oder Auszubildende fachlich ausbilden,
oder fortbilden, anleiten und / oder Prüfungen bei die-
sen Arbeitnehmern abnehmen.

Uberregionale Disposition und Koordination des Be-
triebsablaufes (z.B. Betriebsleitstellen, Transportlei-

tung)

Steuerung des wirtschaftlichen Einsatzes im zugeord-
neten Bereich

Tätigkeiten, die Aufgabengebiete umfassen, für deren
Ausführung Kenntnisse und Fertigkeiten erforderlich
sind, die ein abgeschlossenes bis zu vierjähriges Re-
gelstudium an einer Hochschule (z.B. Bachelor) oder
eine einschlägige Zusatzausbildung (z.B. Meister) mit
einem allgemein anerkannten Abschluss erfordern.

Führt Aufgabenbereiche nach allgemeinen Richtlinien
aus, die Ausführung wird eigenständig entschieden,
Handlungsspielraum für selbständige Entscheidun-
gen, besondere Verantwortung für Teilgebiete.

Fachliche und disziplinarische Führung und Betreuung
der Arbeitnehmer im Team / Fachbereich.

Örtlicher Disponent

Schichtführer Werkstatt

Teamleiter- Vertreter Werkstatt

Sachbearbeiter mit herausge-
hobenen Kontroll- oder Pla-
nungsaufgaben

Trainer-KuB

Trainer-Tf

Uberörtlicher Disponent

Sachbearbeiter mit Aufgaben,
für die ein Hochschulabschluss
erforderlich ist

Teamleiter-Tf

Teamleiter Werkstatt

Teamleiter KuB
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Anlage 3

Die folgende Entgelttabelle gilt ab dem 1. August 2024:

für diejenigen Arbeitnehmer, die sich im Rahmen des Wahlmodells für zwölf Tage zu-
sätzlichen Urlaub gem. § 11 b bzw. für sechs Tage zusätzlichen Urlaub und eine Ar-
beitszeitverkürzung von 52 Stunden gem. § 11b und § 11 a bzw. für eine Arbeitszeit-
Verkürzung von 104 Stunden gem. § 11 a entschieden haben.

Erfah-
rungs-
stufe

1

2

3

4

5

6

7

Berufser-

fahrungs-

jahre

0 bis 5

5 bis 10

10 bis 15

15 bis 20

20 bis 25

25 bis 30

über 30

Entgeltgruppe

1

2.662 €

2.707 €

2.749 €

2.794 €

2.835 €

2.880 €

2.924 €

2

2.943 €

2.998 €

3.051 €

3.106 €

3.160 €

3.215 €

3.269 €

2a

3.076 €

3.136 €

3.196 €

3.255 €

3.315 €

3.376 €

3.436 €

3

3.472 €

3.563 €

3.655 €

3.746 €

3.838 €

3.929 €

3.995 €

4

3.632 €

3.723 €

3.816 €

3.908 €

3.998 €

4.090 €

4.156€

5

3.697 €

3.798 €

3.897 €

3.996 €

4.100 €

4.200 €

4.244 €

6

3.951 €

4.075 €

4.198€

4.322 €

4.446 €

4.569 €

4.615€

Ab dem 1. November 2025 gilt folgende Entgelttabelle:

Erfah-

rungs-
stufe

1

2

3

4

5

6

7

Berufser-

fahrungs-

Jahre

0 bis 5

5 bis 10

10 bis 15

15 bis 20

20 bis 25

25 bis 30

über 30

Entgeltgruppe

1

2.715€

2.761 €

2.804 €

2.850 €

2.891 €

2.938 €

2.982 €

2

3.001 €

3.057 €

3.111 €

3.168 €

3.223 €

3.279 €

3.334 €

2a

3.138 €

3.199 €

3.259 €

3.321 €

3.382 €

3.443 €

3.504 €

3

3.541 €

3.634 €

3.728 €

3.821 €

3.914 €

4.007 €

4.075 €

4

3.705 €

3.798 €

3.892 €

3.985 €

4.077 €

4.171 €

4.239 €

5

3.771 €

3.874 €

3.975 €

4.075 €

4.183 €

4.284 €

4.330 €

6

4.030 €

4.156 €

4.282 €

4.408 €

4.535 €

4.660 €

4.707 €

Haustarifvertrag eurobahn ./. EVG Seite 42 von 46



Ab dem 1. November 2026 gilt folgende Entgelttabelle:

Erfah-

rungs-

stufe

1

2

3

4

5

6

7

Berufser-

fahrungs-

jahre

0 bis 5

5 bis 10

10 bis 15

15 bis 20

20 bis 25

25 bis 30

über 30

Entgeltgruppe

1

2.769 €

2.816 €

2.860 €

2.907 €

2.949 €

2.997 €

3.042 €

2

3.061 €

3.119€

3.174 €

3.232 €

3.288 €

3.345 €

3.400 €

2a

3.200 €

3.262 €

3.325 €

3.387 €

3.449 €

3.512 €

3.574 €

3

3.612 €

3.707 €

3.802 €

3.898 €

3.993 €

4.088 €

4.156 €

4

3.779 €

3.874 €

3.970 €

4.065 €

4.159 €

4.255 €

4.324 €

5

3.847 €

3.951 €

4.055 €

4.157 €

4.266 €

4.369 €

4.416 €

6

4.111 €

4.239 €

4.367 €

4.496 €

4.626 €

4.753 €

4.801 €

Die folgende Entgelttabelle gilt ab dem 1. August 2024:

für diejenigen Arbeitnehmer, die sich im Rahmen des Wahlmodells einmal für das
Grundmodell (Entgelterhöhung) gem. § 11 und dazu für sechs Tage zusätzlichen Ur-
laubgem. § 11 b bzw. eine Arbeitszeitverkürzung von 52 Stunden gem. § 11 a ent-
schieden haben.

Erfah-
rungs-
stufe

1

2

3

4

5

6

7

Berufser-

fahrungs-

jahre

0 bis 5

5 bis 10

10 bis 15

15 bis 20

20 bis 25

25 bis 30

über 30

Entgeltgruppe

1

2.735 €

2.781 €

2.825 €

2.870 €

2.912€

2.959 €

3.004 €

2

3.023 €

3.080 €

3.134 €

3.191 €

3.246 €

3.303 €

3.358 €

2a

3.161 €

3.222 €

3.283 €

3.345 €

3.406 €

3.468 €

3.530 €

3

3.567 €

3.660 €

3.755 €

3.849 €

3.943 €

4.036 €

4.104 €

4

3.731 €

3.825 €

3.920 €

4.015€

4.107 €

4.202 €

4.270 €

5

3.799 €

3.902 €

4.004 €

4.105 €

4.213 €

4.315€

4.361 €

6

4.060 €

4.186 €

4.313€

4.440 €

4.568 €

4.695 €

4.741 €
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Ab dem 1. November 2025 gilt folgende Entgelttabelle:

Erfah-

rungs-
stufe

1

2

3

4

5

6

7

Berufser-

fahrungs-
Jahre

0 bis 5

5 bis 10

10 bis 15

15 bis 20

20 bis 25

25 bis 30

über 30

Entgeltgruppe

1

2.790 €

2.836 €

2.881 €

2.928 €

2.971 €

3.018 €

3.064 €

2

3.084 €

3.141 €

3.197 €

3.255 €

3.312 €

3.369 €

3.426 €

2a

3.224 €

3.286 €

3.349 €

3.412 €

3.474 €

3.538 €

3.600 €

3

3.638 €

3.733 €

3.830 €

3.926 €

4.022 €

4.117€

4.186 €

4

3.806 €

3.902 €

3.999 €

4.095 €

4.189 €

4.286 €

4.356 €

5

3.875 €

3.980 €

4.084 €

4.187 €

4.297 €

4.402 €

4.448 €

6

4.140 €

4.270 €

4.400 €

4.529 €

4.660 €

4.788 €

4.836 €

Ab dem 1. November 2026 gilt folgende Entgelttabelle:

Erfah-

rungs-
stufe

1

2

3

4

5

6

7

Berufser-

fahrungs-
Jahre

0 bis 5

5 bis 10

10 bis 15

15 bis 20

20 bis 25

25 bis 30

über 30

Entgeltgruppe

1

2.845 €

2.893 €

2.939 €

2.986 €

3.030 €

3.079 €

3.126€

2

3.145 €

3.204 €

3.261 €

3.320 €

3.378 €

3.436 €

3.494 €

2a

3.288 €

3.352 €

3.416 €

3.480 €

3.543 €

3.609 €

3.672 €

3

3.711 €

3.808 €

3.907 €

4.005 €

4.102 €

4.200 €

4.270 €

4

3.882 €

3.980 €

4.079 €

4.177 €

4.273 €

4.371 €

4.442 €

5

3.952 €

4.060 €

4.166 €

4.271 €

4.383 €

4.489 €

4.537 €

6

4.223 €

4.356 €

4.487 €

4.620 €

4.753 €

4.884 €

4.932 €
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Die folgende Entgelttabelle gilt ab dem 1. August 2024 für diejenigen Arbeitnehmer, die sich
im Rahmen des Wahlmodells zweimal für das Grundmodell (Entgelterhöhung) gem. § 11
entschieden haben.

Erfah-
rungs-
stufe

1

2

3

4

5

6

7

Berufser-

fahrungs-

Jahre

0 bis 5

5 bis 10

10 bis 15

15 bis 20

20 bis 25

25 bis 30

über 30

Entgeltgruppe

1

2.808 €

2.855 €

2.900 €

2.947 €

2.990 €

3.038 €

3.084 €

2

3.104 €

3.162 €

3.218 €

3.276 €

3.333 €

3.391 €

3.448 €

2a

3.245 €

3.308 €

3.371 €

3.434 €

3.497 €

3.561 €

3.624 €

3

3.662 €

3.758 €

3.855 €

3.952 €

4.048 €

4.144 €

4.214 €

4

3.831 €

3.927 €

4.025 €

4.122 €

4.217 €

4.314 €

4.384 €

5

3.900 €

4.006 €

4.111 €

4.215 €

4.325 €

4.430 €

4.477 €

6

4.168€

4.298 €

4.428 €

4.559 €

4.690 €

4.820 €

4.868 €

Ab dem 1. November 2025 gilt folgende Entgelttabelle:

Erfah-

rungs-
stufe

1

2

3

4

5

6

7

Berufser-
fahrungs-

Jahre

0 bis 5

5 bis 10

10 bis 15

15 bis 20

20 bis 25

25 bis 30

über 30

Entgeltgruppe

1

2.864 €

2.912 €

2.958 €

3.006 €

3.050 €

3.099 €

3.146 €

2

3.166€

3.225 €

3.282 €

3.342 €

3.400 €

3.459 €

3.517 €

2a

3.310 €

3.374 €

3.438 €

3.503 €

3.567 €

3.632 €

3.696 €

3

3.735 €

3.833 €

3.932 €

4.031 €

4.129 €

4.227 €

4.298 €

4

3.908 €

4.006 €

4.106 €

4.204 €

4.301 €

4.400 €

4.472 €

5

3.978 €

4.086 €

4.193 €

4.299 €

4.412 €

4.519 €

4.567 €

6

4.251 €

4.384 €

4.517 €

4.650 €

4.784 €

4.916€

4.965 €
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Ab dem 1. November 2026 gilt folgende Entgelttabelle:

Erfah-

rungs-

stufe

1

2

3

4

5

6

7

Berufser-

fahrungs-

jahre

0 bis 5

5 bis 10

10 bis 15

15 bis 20

20 bis 25

25 bis 30

über 30

Entgeltgruppe

1

2.921 €

2.970 €

3.017€

3.066 €

3.111 €

3.161 €

3.209 €

2

3.229 €

3.290 €

3.348 €

3.409 €

3.468 €

3.528 €

3.587 €

2a

3.376 €

3.441 €

3.507 €

3.573 €

3.638 €

3.705 €

3.770 €

3

3.810 €

3.910 €

4.011 €

4.112€

4.212 €

4.312 €

4.384 €

4

3.986 €

4.086 €

4.188 €

4.288 €

4.387 €

4.488 €

4.561 €

5

4.058 €

4.168 €

4.277 €

4.385 €

4.500 €

4.609 €

4.658 €

6

4.336 €

4.472 €

4.607 €

4.743 €

4.880 €

5.014 €

5.064 €
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